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A)	 Satzungen,  Verordnungen  und 
	B ekanntmachungen 
	 der  Region  Hannover  und  der  
	L andeshauptstadt  Hannover

	R egion Hannover

	 – – –

	L andeshauptstadt Hannover

	 – – –

B)	 SATZUNGEN  UND  BEKANNTMACHUNGEN 
DER  STÄDTE  UND  GEMEINDEN

1.	 Stadt  Burgdorf

	H auptsatzung der Stadt Burgdorf

Aufgrund des § 12 des Niedersächsischen Kommunal-
verfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 
(Nds. GVBl. S. 576) hat der Rat der Stadt Burgdorf in 
seiner Sitzung am 03.11.2011 folgende Hauptsatzung be-
schlossen:

§ 1
Name und Rechtspersönlichkeit

(1)	 Die Stadt führt die Bezeichnung „Stadt Burgdorf“.
(2)	 Sie hat die Rechtsstellung einer selbständigen Ge-

meinde.

§ 2
Wappen, Farben und Siegel

(1)	 Das Wappen der Stadt zeigt in Silber auf grünem 
Schildfuß zwei grüne Laubbäume mit braunen Stäm-
men (Eichen), vor denen ein herschauender Löwe 
ruht.

(2)	 Die Farben der Stadt sind „grün“ und „gelb“.
(3)	 Das Dienstsiegel enthält das Wappen und die Um-

schrift „Stadt Burgdorf“.
(4)	 Eine Verwendung des Stadtwappens und des Stadtna-

mens durch andere natürliche und juristische Perso-
nen ist nur mit Genehmigung der Stadt zulässig.

(5)	 Bei geeigneten Anlässen feierlicher und sonstiger re-
präsentativer Art dürfen in den Ortschaften neben 
dem Stadtwappen und der Stadtfahne die bisherigen 
Wappen und Fahnen gezeigt werden.

§ 3
Ratszuständigkeit

(1)	 Der Beschlussfassung des Rates bedürfen Rechtsge-
schäfte im Sinne des § 58 Abs. 1 Nr. 14 NKomVG, 
wenn der Vermögenswert 15.000,00 € übersteigt.

(2)	 Der Rat beschließt im Sinne des § 58 Abs. 1 Nr. 20 
NKomVG über Verträge mit Ratsmitgliedern, sons-
tigen Mitgliedern von Ausschüssen, Ortsratsmitglie-
dern und der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeis-
ter, sofern es sich nicht um Verträge aufgrund einer 
förmlichen Ausschreibung oder um Geschäfte der 
laufenden Verwaltung handelt, deren Vermögenswert 
10.000,00 € nicht übersteigt. 

	 Über Verträge, die nach Satz 1 nicht vom Rat zu be-
schließen sind, ist der Rat jährlich durch die Bürger-
meisterin oder den Bürgermeister zu unterrichten.

(3)	 Der Rat behält sich gemäß § 58 Abs. 3 Satz 2 NKomVG 
die unbefristete Niederschlagung und den Erlass öf-
fentlich- oder privatrechtlicher Forderungen vor, 
wenn deren Vermögenswert 15.000,00 € übersteigt.

§ 4
Verwaltungsausschuss

(1)	 Der Verwaltungsausschuss besteht aus
	 a)	der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister,
	 b)	den Beigeordneten,
	 c)	 den Mitgliedern nach § 74 Abs. 1 Nr. 3 NKomVG 

mit beratender Stimme,
	 d)	den Beamtinnen und Beamten auf Zeit mit bera-

tender Stimme.
(2)	 Alle Ratsfrauen und Ratsherren sind berechtigt, an 

den Sitzungen des Verwaltungsausschusses als Zuhö-
rerinnen oder Zuhörer teilzunehmen.

§ 5
Stellvertretende Bürgermeisterinnen oder 

stellvertretende Bürgermeister

Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister wird in den 
Angelegenheiten nach § 81 Abs. 2 NKomVG durch die 
stellvertretenden Bürgermeister vertreten. 

§ 6
Weitere Zeitbeamte

Neben der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister wer-
den die allgemeine Vertreterin oder der allgemeine Vertreter 
als Erste Stadträtin / Erster Stadtrat und eine weitere leiten-
de Beamtin oder ein weiterer leitender Beamter als Stadt-
rätin / Stadtrat in das Beamtenverhältnis auf Zeit berufen. 

§ 7
Einwohnerversammlungen

(1)	 Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister unter-
richtet die Einwohnerinnen und Einwohner in öf-
fentlichen Sitzungen des Rates und in Pressemittei-
lungen über wichtige Angelegenheiten der Stadt. 

(2) 	 Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister unter-
richtet die Einwohnerinnen und Einwohner in Ein-
wohnerversammlungen für die ganze Stadt oder für 
Teile des Stadtgebietes rechtzeitig und umfassend 
über die Grundlagen, Ziele, Zwecke und Auswir-
kungen bei wichtigen Planungen und Vorhaben der 
Stadt. Dabei haben die Einwohnerinnen und Ein-
wohner Gelegenheit zu Fragen und zur Meinungs-
äußerung und Anspruch auf Erörterung. Weiterge-
hende Vorschriften über förmliche Beteiligungs- und 
Anhörungsverfahren bleiben unberührt.

(3)	 Zeit, Ort und Gegenstand der Einwohnerversamm-
lungen sind mindestens eine Woche vor der Veran-
staltung gemäß § 12 Abs. 3 öffentlich bekanntzuma-
chen.

§ 8
Anregungen und Beschwerden

(1)	 Werden Anregungen oder Beschwerden im Sinne des 
§ 34 NKomVG von mehreren Personen bei der Stadt 
gemeinschaftlich eingereicht, so haben sie eine Per-
son zu benennen, die sie gegenüber der Stadt vertritt. 
Bei mehr als fünf Antragstellerinnen oder Antrag-
stellern können zusätzlich bis zu zwei Vertreterinnen 
oder Vertreter benannt werden.

(2)	 Den Antragstellerinnen oder Antragstellern kann 
aufgegeben werden, den Antrag in der für eine ord-
nungsgemäße Beratung erforderlichen Anzahl vorzu-
legen.

(3)	 Die Beratung kann zurückgestellt werden, solange 
den Anforderungen der Absätze 1 und 2 nicht ent-
sprochen ist.

(4)	 Anregungen oder Beschwerden, die keine Angelegen-
heiten der Stadt Burgdorf zum Gegenstand haben, 
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sind nach Kenntnisnahme durch den Verwaltungs-
ausschuss von der Bürgermeisterin oder dem Bürger-
meister ohne Beratung den Antragstellerinnen oder 
Antragstellern mit Begründung zurückzugeben. Dies 
gilt auch für Eingaben, die weder Anregungen noch 
Beschwerden zum Inhalt haben (z. B. Fragen, Erklä-
rungen, Absichten usw.).

(5)	 Anregungen oder Beschwerden, die ein gesetzwid-
riges Ziel verfolgen oder gegen die guten Sitten ver-
stoßen, sind nach Kenntnisnahme durch den Verwal-
tungsausschuss ohne Beratung zurückzuweisen.

(6)	 Die Beratung eines Antrages kann abgelehnt werden, 
wenn das Antragsbegehren Gegenstand eines noch 
nicht abgeschlossenen Rechtsbehelfs- oder Rechts-
mittelverfahrens oder eines laufenden Bürgerbegeh-
rens oder Bürgerentscheides ist oder gegenüber be-
reits erledigten Anregungen oder Beschwerden kein 
neues Sachvorbringen enthält. 

(7)	 Die Erledigung der Anregungen oder Beschwerden 
wird dem Verwaltungsausschuss übertragen, sofern 
für die Angelegenheiten nicht der Rat gemäß § 58 
Abs. 1 NKomVG ausschließlich zuständig ist. Der Rat 
und der Verwaltungsausschuss können Anregungen 
oder Beschwerden zur Mitberatung an die zuständi-
gen Fachausschüsse überweisen.

(8)	 Die Antragstellerin oder der Antragsteller ist von der 
Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister über die 
Art der Erledigung der Anregung oder Beschwerde zu 
unterrichten. 

§ 9
Ortsräte

(1)	 In der Stadt Burgdorf bestehen gemäß § 90 NKomVG 
unter Zugrundelegung der Gemarkungsgrenzen vom 
01. Februar 1996 die folgenden Ortschaften:

	 BEINHORN
	 DACHTMISSEN
	 HEEßEL (mit Ausnahme der aus der anliegenden 

Karte ersichtlichen Fläche D; zuzüglich der Fläche C)
	 HÜLPTINGSEN
	 OTZE
	 RAMLINGEN-EHLERSHAUSEN
	 SCHILLERSLAGE (mit Ausnahme der aus der anlie-

genden Karte ersichtlichen Fläche E)
	 SORGENSEN (mit Ausnahme der aus der anliegen-

den Karte ersichtlichen Flächen A u. B)
	 WEFERLINGSEN

(2)	 In den Ortschaften Otze, Schillerslage und Ram-
lingen-Ehlershausen werden Ortsräte gewählt. Die 
Ortsräte bestehen in den Ortschaften Otze und Schil-
lerslage aus fünf und in der Ortschaft Ramlingen-
Ehlershausen aus sieben Mitgliedern.

(3)	 Ratsmitglieder, die in der Ortschaft wohnen, gehören 
dem Ortsrat mit beratender Stimme an.

§ 10
Aufgaben der Ortsräte

(1)	 Abweichend von § 94 Abs. 1 Ziff. 5 NKomVG hat der 
Ortsrat folgende Anhörungsrechte:

	 Veräußerung, Vermietung und Verpachtung von 
Grundvermögen der Stadt, soweit es in der Ortschaft 
gelegen ist, mit Ausnahme des unbebauten Grund-
vermögens, das von der Stadt zum Zwecke der Wohn-
bauentwicklung und/oder der Gewerbeansiedlung 
erworben wurde/sich in ihrem Eigentum befindet, 
entsprechend überplant wurde und für diese Zwecke 
verwendet werden soll.

§ 11
Ortsvorsteherin oder Ortsvorsteher

	
Für die Ortschaften Beinhorn, Dachtmissen, Heeßel, 
Hülptingsen, Sorgensen und Weferlingsen werden vom 
Rat Ortsvorsteherinnen oder Ortsvorsteher bestimmt. 

§ 12
Verkündungen / Bekanntmachungen

(1)	 Verordnungen und Satzungen (Rechtsvorschriften) 
sowie die Erteilung von Genehmigungen des Flächen-
nutzungsplanes werden im „Gemeinsamen Amtsblatt 
für die Region Hannover und die Landeshauptstadt 
Hannover“ verkündet. 

(2)	 Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteile 
von Rechtsvorschriften oder eines Flächennutzungs-
plans, so kann die Verkündung dieser Teile nach 
Absatz 1 dadurch ersetzt werden, dass sie in einem 
Dienstgebäude der Stadtverwaltung zu jedermanns 
Einsicht während der Dienststunden ausgelegt wer-
den. 

	 Die Ersatzverkündung ist nur zulässig, wenn der In-
halt dieser Teile zugleich in der Rechtsvorschrift oder 
dem Flächennutzungsplan in groben Zügen um-
schrieben wird.

	 Die Ersatzverkündung wird von der Bürgermeisterin 
oder dem Bürgermeister angeordnet. Die Anordnung 
wird unter Angabe des Ortes und der Dauer der Aus-
legung zusammen mit der Rechtsvorschrift oder dem 
Flächennutzungsplan im „Gemeinsamen Amtsblatt 
für die Region Hannover und die Landeshauptstadt 
Hannover“ veröffentlicht.

	 Die Dauer der Auslegung beträgt zwei Wochen, so-
weit nichts anderes vorgeschrieben ist.

(3)	 Sonstige Bekanntmachungen, insbesondere solche, 
bei denen die ortsübliche Bekanntmachung vorge-
schrieben ist, werden, soweit nichts anderes vorge-
schrieben ist, auf der Internetseite der Stadt Burgdorf 
– www.burgdorf.de – bekannt gemacht. Auf die Tat-
sache einer im Internet erfolgten Bekanntmachung 
wird im „Anzeiger für Burgdorf und Lehrte“, Bezirks
ausgabe der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung 
und der Neuen Presse, nachrichtlich hingewiesen.

(4)	 Bekanntmachungen im Wege der Amtshilfe werden, 
soweit nichts anderes vorgeschrieben ist, durch Aus-
hang an der Bekanntmachungstafel im Rathaus II, 
Vor dem Hannoverschen Tor 1, bewirkt.

(5)	 Erscheint das „Gemeinsame Amtsblatt für die Re-
gion Hannover und die Landeshauptstadt Hanno-
ver“ oder der „Anzeiger für Burgdorf und Lehrte“, 
Bezirksausgabe der Hannoverschen Allgemeinen 
Zeitung und der Neuen Presse infolge eines Streiks, 
durch höhere Gewalt oder aus einem anderen Grund 
nicht, erfolgen die Verkündungen/Hinweise auf er-
folgte Bekanntmachungen durch Aushang an der Be-
kanntmachungstafel im Rathaus II, Vor dem Hanno-
verschen Tor 1. Nach Beendigung des Hindernisses ist 
Verkündung/der Hinweis unverzüglich nachzuholen.

§ 13
Inkrafttreten

Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Verkündung 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung der Stadt 
Burgdorf vom 11.10.2007 außer Kraft.

Burgdorf, den 03.11.2011

Stadt Burgdorf
Baxmann

Bürgermeister
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2.	 Stadt  Garbsen

Die Region Hannover hat gemäß § 6 Baugesetzbuch 
(BauGB) die 111. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Stadt Garbsen genehmigt.

	 111. Änderung des Flächennutzungsplanes
	 „Gewerbegebiet Garbsen-Nord/Heinrich-Nordhoff-

Ring“ Stadtteil Osterwald O.E.
	V erfügung der Region Hannover Nummer (Nr.) 

61.03-21101-111/05-3/11

Mit dieser Bekanntmachung wird die 111. Änderung des 
Flächennutzungsplanes gemäß § 6 Absatz (Abs.) 5 BauGB 
wirksam.
Gegenstand der Planung ist die Schaffung der planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die Aufstellung des Be-
bauungsplanes 22/14, 1. Änderung durch die Darstellung 
einer Gewerbefläche.

Das Plangebiet befindet sich in Osterwald O.E.

Der Änderungsbereich umfasst die Flurstück 34/8 und 
38/9 der Flur 9 der Gemarkung Osterwald O.E.
Die 111. Änderung des Flächennutzungsplanes mit Be-
gründung inklusive Umweltbericht und Kartierung von 
Biotoptypen, Flora und Fauna liegt in der Stadtentwick-
lungs- und Stadtplanungsabteilung der Stadt Garbsen, 
Rathausplatz 1, 30823 Garbsen, Zimmer A.3.06, öffentlich 
aus und kann dort während der Dienstzeiten eingesehen 
werden.
Auf die §§ 214, 215 BauGB wird wie folgt hingewiesen:

Es wird darauf hingewiesen, dass 
1.	 eine beachtliche Verletzung der nach § 214 Abs. 1 S. 1 

Nr. 1 bis 3 dort bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften,

2.	 eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans 
und

3.	 nach § 214 Abs. 3 S. 2 beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs

unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jah-
res seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Stadt Garbsen unter Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

Garbsen, den 8.11.2011

STADT GARBSEN
Der Bürgermeister
Alexander Heuer

3.	 Stadt  Lehrte

	 Satzung über die Nutzung und Gebühren des Stadt-
archivs Lehrte

Aufgrund des § 10 des Niedersächsischen Kommunalver-
fassungsgesetzes in der Fassung vom 17. Dezember 2010 
(Nds. GVBl. S. 576) und der §§ 1, 2, 4 und 5 des Nieder-
sächsischen Kommunalabgabengesetzes in der Fassung 
vom 23. Januar 2007 (Nds. GVBl. S. 41) hat der Rat der 
Stadt Lehrte in seiner Sitzung am 26.10.2011 folgende Sat-
zung beschlossen:

§ 1
Allgemeines

Das Stadtarchiv Lehrte ist eine öffentliche Einrichtung 
der Stadt Lehrte. Zu den Aufgaben des Stadtarchivs gehö-
ren die Übernahme, Erschließung und Bereitstellung von 
Archivgut und die wissenschaftliche Erforschung der Ge-
schichte der Stadt Lehrte.

§ 2
Berechtigung

Jede Person hat das Recht, im Stadtarchiv verwahrtes Ar-
chivgut zu wissenschaftlichen Zwecken oder bei sonst be-
rechtigtem Interesse zu benutzen. Die Benutzerin oder der 
Benutzer hat für die Nutzung des Stadtarchivs Gebühren 
nach Maßgabe der §§ 5-8 dieser Satzung zu entrichten.

§ 3
Art der Nutzung

(1)	 Die Benutzung erfolgt durch die Inanspruchnahme 
von Leistungen des Stadtarchivs, insbesondere durch 
persönliche Einsichtnahme, schriftliche Anfragen so-
wie Anforderung von Reproduktionen von Archiv-
gut.

(2)	 Archivgut wird nach Ermessen und entsprechend des 
jeweiligen Erhaltungszustands im Original, Abschrift 
oder Kopie vorgelegt. Das vorgelegte Archivgut darf 
jeweils nur im Leseraum des Stadtarchivs eingesehen 
werden und ist pfleglich zu behandeln. Die vorgefun-
dene Ordnung des Archivguts ist beizubehalten. Jede 
Form der Beschriftung oder Kenntlichmachung ist 
untersagt.

(3)	 Eigene technische Geräte der Benutzerinnen oder Be-
nutzer, insbesondere Kameras und Scanner, dürfen 
nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Stadtarchivs 
benutzt werden.

(4)	 Die Nutzung des Archivguts erfolgt durch die Benut-
zerin oder den Benutzerin persönlich.

(5)	 Die Nutzung erfolgt in Abhängigkeit von den perso-
nellen und sächlichen Kapazitäten des Stadtarchivs. 
Auf eine bestimmte Art, Form oder einen bestimmten 
Umfang der Nutzung besteht kein Rechtsanspruch.
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(6)	 Archivgut, das innerhalb der Stadtverwaltung der 
Stadt Lehrte benötigt wird oder dessen Ordnungs- 
und Erhaltungszustand eine Nutzung nicht zulässt, 
kann von der Benutzung ausgeschlossen werden.

(7)	 Schriftliche Auskünfte aus Akten werden nur im Rah-
men der datenschutzrechtlichen und dienstlichen Be-
stimmungen erteilt.

(8)	 Ein Ausleihe von Archivgut an ein anderes hauptamt-
lich betreutes Archiv ist auf dessen Kosten in Ausnah-
mefällen möglich.

(9)	 Soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, unter-
liegt Archivgut privater Herkunft denselben Bestim-
mungen wie Archivgut amtlicher Herkunft.

§ 4
Kopien und Reproduktionen von Archivgut

(1)	 Kopien, fotografische oder digitale Reproduktionen 
von Archivgut können auf Antrag vom Stadtarchiv 
Lehrte auf Kosten der Benutzerin/des Benutzers oder, 
sofern es das Archivgut zulässt, oder durch die Be-
nutzerin/den Benutzer selbst hergestellt werden. Die 
Herstellung kann versagt oder eingeschränkt werden, 
insbesondere wenn das Archivgut aufgrund seines 
Erhaltungszustandes oder seines Formats für das zur 
Verfügung stehende Kopier- oder Reproduktionsver-
fahren nicht geeignet ist oder schutzwürdige Interes-
sen Dritter entgegenstehen.

(2)	 Kopien oder sonstige Reproduktionen von Archivgut 
können grundsätzlich nur den Anforderungen als Ar-
beits- oder Gebrauchskopie genügen. Soll eine Liefe-
rung in digitaler Form erfolgen, so ist das gewünschte 
Format anzugeben. Die Kompatibilität wird nicht ga-
rantiert.

(3)	 Jede bildliche Veröffentlichung oder Vervielfältigung 
von durch das Stadtarchiv angefertigten Kopien oder 
Reproduktionen bedarf der schriftlichen Erlaubnis 
der Leitung des Stadtarchivs. Bei der Publikation ist 
die Quelle vollständig anzugeben.

§ 5
Gebühren und Auslagen

(1)	 Für die Benutzung des Stadtarchivs werden Gebüh-
ren erhoben, es sei denn, die Benutzung erfolgt zu 
wissenschaftlichen Zwecken.

(2)	 Die Höhe der Gebühren richtet sich nach dem dieser 
Satzung als Anlage beigefügten Gebührentarif, der 
Bestandteil dieser Satzung ist.

(3)	 Werden bei der Nutzung des Stadtarchivs besonde-
re Auslagen notwendig, so sind diese in tatsächlicher 
Höhe zu erstatten, auch wenn keine Gebühren erho-
ben werden.

(4)	 Die Gebühren können ganz oder zum Teil erlassen 
werden, wenn ihre Einziehung unter Berücksichti-
gung des Einzelfalls unbillig ist.

§ 6
Gebührenschuldner

(1)	 Gebührenschuldner ist, wer das Stadtarchiv nutzt, 
in Anspruch nimmt oder wer sonst Leistungen des 
Stadtarchivs veranlasst (Benutzerin/Benutzer).

(2)	 Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamt-
schuldner.

§ 7
Entstehung der Gebührenschuld, Fälligkeit 

(1)	 Die Gebührenschuld entsteht mit der Aushändigung 
des Archivguts, der Bearbeitung der schriftlichen An-

frage bzw. mit der Nutzung des Stadtarchivs oder der 
Inanspruchnahme anderer durch das Stadtarchiv er-
brachter Leistungen und Amtshandlungen.

(2)	 Die Gebühr für die Benutzung des Archivguts wird 
mit dem Beginn der Benutzung, die übrigen Gebüh-
ren werden mit Bekanntgabe des Gebührenbeschei-
des fällig.

§ 8
Einziehung

Die aufgrund dieser Satzung festgesetzten Gebühren und 
Auslagen unterliegen der Beitreibung im Verwaltungs-
zwangsverfahren nach den für das Verwaltungszwangs-
verfahren geltenden Bestimmungen.

§ 9
In-Kraft-Treten

(1)	 Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Verkündung 
in Kraft.

(2)	 Gleichzeitig tritt die Nutzungsordnung des Stadtar-
chivs vom 11. August 1986 außer Kraft.

Lehrte, den 26. Oktober 2011

Stadt Lehrte
L. S.	 Voß

Bürgermeisterin
 

Gebührentarif für das Stadtarchiv gemäß § 5 Absatz 2 
der Satzung über die Nutzung und Gebühren des Stadt-
archivs Lehrte

1	B enutzung
	 1.1	 pro Tag	 5,00 €
	 1.2	 pro Woche	 15,00 €
	 1.3	 pro Jahr	 60,00 €

2	 Schriftliche Auskünfte
	 je angefangene Viertelstunde 
	 der aufgewandten Zeit	 15,00 €

3	B eglaubigungen von Abschriften, Ablichtungen 
und Vervielfältigung

	 Pro Seite	 3,00 €
	 zzgl. der Kosten der Reproduktion nach Ziffer 4-6

4	A nfertigungen von Kopien (nur aus Druckwerken)
	 4.1	 pro Seite DIN-A 4 schwarz-weiß	 0,25 €
	 4.2	 pro Seite DIN-A 3 schwarz-weiß	 0,50 €
	 4.3	 bei Versand zzgl. bis zu	 6,50 €

5	K opieraufträge und Computerausdrucke
	 5.1	 pro Seite DIN-A 4 schwarz-weiß	 0,50 €
	 5.2	 pro Seite DIN-A 3 schwarz-weiß	 1,50 €
	 5.3	 pro Seite DIN-A 4 farbig	 2,50 €
	 5.4	 pro Seite DIN-A 3 farbig	 7,50 €
	 5.5	 bei Versand zzgl. bis zu	 6,50 €

 6	D igitalisierung über Flachbettscanner
	 pro Scan	 3,00 €

7	K opie auf elektronische Speichermedien
	 7.1	 Kopie auf CD-ROM oder DVD
			   incl. 2 Megabyte (MB) Datenvolumen	 6,00 €
	 7.2	 pro weiteres MB an Datenvolumen 
			   zusätzlich	 1,00 €
	 7.3	 bei Versand zzgl. bis zu	 6,50 €
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8	V ersand digitaler Kopien per E-Mail
	 8.1	 Versand incl. 2 MB Datenvolumen	 5,00 €
	 8.2	 pro weiteres MB an Datenvolumen  

zusätzlich	 1,00 €

9	N utzungs- und Veröffentlichungsgenehmigungen 
(gewerbliche und geschäftliche Zwecke)

	 9.1	 in Büchern, Broschüren, Zeitschriften, Zeitun-
gen und auf Datenträgern

			   9.1.1	 bis 5.000 Exemplare	 20,00 €
			   9.1.2	 5.001 bis 10.000 Exemplare	 50,00 €
			   9.1.3	 für jede weiteren 1.000 Exemplare  

zusätzlich	 10,00 €

	 9.2	 auf Plakaten und Ansichtskarten
			   9.2.1	 bis 5.000 Exemplare	 40,00 €
			   9.2.2	 5.001 bis 10.000 Exemplare	 100,00 €
			   9.2.3	 für jede weiteren 1.000 Exemplare  

zusätzlich	 20,00 €

	 9.3	 bei Neuauflagen und Nachdrucken für Veröf-
fentlichungen nach Ziffer 9.1

			   9.3.1	 bis 5.000 Exemplare	 10,00 €
			   9.3.2	 5.001 bis 10.000 Exemplare	 25,00 €
			   9.3.3	 für jede weiteren 1.000 Exemplare  

zusätzlich	 5,00 €

	 9.4	 für die Verwendung in Film und Fernsehen 
pro angefangener Minute	 50,00 €

	 9.5	 Verwendung und Einblendung in Online
diensten, Internetpräsentationen und  
vergleichbaren Medien je Reproduktion

			   9.5.1	 für die Dauer bis zu einem Monat	 20,00 €
			   9.5.2	 für die Dauer bis zu sechs Monaten	 50,00 €
			   9.5.3	 für die Dauer bis zu einem Jahr	 75,00 €
			   9.5.3	 pro angefangenes weiteres Jahr	 50,00 €

10	T echnische Geräte
	 Nutzung des Rollfilmlesegerätes für nicht
	 archiveigene Rollfilme pro Tag	 10,00 €

4.	 Stadt  Seelze

	 1. Satzung zur Änderung der Satzung über das 
Friedhofs- und Bestattungswesen der Stadt Seelze 
vom 11.09.2009

Aufgrund der §§ 6, 8 und 40 der Niedersächsischen Ge-
meindeordnung (NGO) in der zuletzt gültigen Fas-
sung hat der Rat der Stadt Seelze in seiner Sitzung am 
29.09.2011 folgende Satzung beschlossen:

Artikel I

Die Satzung wird wie folgt geändert:
1.	 § 14 Abs. 2 Buchst. h) wird gestrichen.
2.	 In § 15 Abs. 1 Satz 1 wird die Zahl „30“ ersetzt durch 

„25“.
3.	 § 15 Abs. 2 Buchst. a) wird wie folgt neu gefasst:
	 „a)	 jahresweise, für eine gewünschte Anzahl von 

Jahren,“
4.	 § 15 Abs. 7 wird wie folgt neu gefasst:
	 „(7)	Bereits bei der Verleihung des Nutzungsrechts 

soll der Erwerber für den Fall des Ablebens aus 
dem in Satz 2 genannten Personenkreis seinen 
Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen und 
ihm das Nutzungsrecht durch schriftlichen Ver-

trag übertragen. Soweit kein/e andere/r Nachfol-
ger/in oder keine andere Reihenfolge bestimmt 
ist, geht das Nutzungsrecht im Sterbefall des 
Erwerbers in nachstehender Reihenfolge auf die 
Angehörigen über:

	 a)		  auf den überlebenden Ehegatten,
	 b)		 auf den Lebenspartner nach dem Gesetz über die 

eingetragene Lebenspartnerschaft,
	 c)		  auf die Kinder,
	 d)		 auf die Stiefkinder,
	 e)		  auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechti-

gung ihrer Väter oder Mütter,
	 f)		  auf die Eltern,
	 g)		 auf die vollbürtigen Geschwister,
	 h)		 auf die Stiefgeschwister,
	 i)		  auf die nicht unter a) bis h) fallenden Erben.

	 Innerhalb der einzelnen Gruppen c) bis d) und f) bis 
i) wird die älteste Person nutzungsberechtigt. Sofern 
keine der vorgenannten Personen innerhalb eines 
Jahres nach dem Ableben des bisherigen Nutzungs-
berechtigten die Zustimmung nach Satz 2 erklärt, 
erlischt das Nutzungsrecht. Jeder Rechtsnachfolger 
hat das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf 
sich umschreiben zu lassen.“

5.	 § 15 Abs. 12 die Sätze 3 und 4 (alt) werden gestrichen.
6.	 § 15a entfällt.
7.	 § 16 Abs. 5 letzter Satz entfällt.
8.	 § 17 Abs. 4 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:
	 „Auf den Friedhöfen in Almhorst, Harenberg, Letter, 

Lohnde, Seelze und Velber unterhält die Stadt Urnen-
rasenreihengrabstätten für Urnenbestattungen, deren 
Grabfläche eingesät ist.“

9.	 § 17 Abs. 4 letzter Satz und Abs. 5 letzter Satz entfal-
len.

10.	 § 19 Abs. 4 werden folgende Sätze 2 und 3 angefügt:
	 „Die Planung, Ausführung und Prüfung der Grabmal

anlage hat gemäß der aktuellen Fassung der „Techni-
sche Anleitung zur Standsicherheit von Grabmalan-
lagen“ der Deutschen Naturstein Akademie e. V. zu 
erfolgen. Der Dienstleistungserbringer hat für eine 
dem Umfang des Risikos angemessene Berufshaft-
pflichtversicherung oder eine vergleichbare Sicher-
heit oder gleichwertige Vorkehrung zu sorgen.“

11.	 § 19 a Abs. 1 letzter Satz werden folgende Sätze 4 bis 6 
angefügt:

	 „Die nutzungsberechtigte Person muss den Dienst-
leistungserbringer verpflichten, nach dem Aufstellen 
der Grabmalanlage, diese innerhalb von vier Wochen 
einer nachweislichen Abnahmeprüfung zu unterzie-
hen. Hierzu ist ein Last-Zeit-Diagramm zu fertigen 
und der Friedhofsverwaltung vorzulegen, um zu do-
kumentieren, dass die Grabanlage einer geforderten 
Last von 500 N standhält. Wird das Last-Zeit-Dia-
gramm nicht fristgerecht vorgelegt, kann die Fried-
hofsverwaltung ein Fachunternehmen im Wege der 
Ersatzvornahme mit der Abnahmeprüfung beauftra-
gen.“

12.	 In § 20 Abs. 3 Satz 1 werden die Wörter „ sind die 
für die Unterhaltung Verantwortlichen“ ersetzt durch 
„die nutzungsberechtigte Person“. In Satz 2 werden 
die Wörter „der/ des Verantwortlichen“ ersetzt durch 
„die nutzungsberechtigte Person“. In Satz 4 werden 
die Wörter „verpflichtet, diese Gegenstände drei Mo-
nate aufzubewahren.“ ersetzt durch „nicht verpflich-
tet, beseitigte Grabmale aufzubewahren.“

13.	 In § 21 wird die Überschrift „Herrichtung und Un-
terhaltung“ ersetzt durch „Herrichtung der Grab-
stätten“. In Abs. 3 entfallen die Aufzählungen unter 
Spielgestriche 5 und 6.
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14.	 § 23 wird wie folgt neu gefasst:
	 „§ 23 Unterhaltung der Grabstätten/ Beseitigung
	 (1)	 Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß her-

gerichtet oder unterhalten, hat die nutzungsbe-
rechtigte Person unverzüglich Abhilfe zu schaf-
fen.

	 (2)	 Wird ein ordnungswidriger Zustand trotz 
schriftlicher Aufforderung der Friedhofsver-
waltung nicht innerhalb einer jeweils festzuset-
zenden angemessenen Frist behoben, kann die 
Grabstätte entschädigungslos entzogen, abge-
räumt, eingeebnet und eingesät werden. Ist die 
nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder 
nicht ohne weiteres zu ermitteln, genügt eine 
öffentliche Bekanntmachung und ein Hinweis-
schild auf der Grabstätte, welches für die Dauer 
von drei Monaten aufgestellt wird.

	 (3)	 Wird das Nutzungsrecht an einer Grabstelle 
entzogen, ist in einem Entziehungsbescheid die 
nutzungsberechtigte Person darauf hinzuweisen, 
dass das Grabmal und die sonstigen baulichen 
Anlagen nach Ablauf von drei Monaten ab Un-
anfechtbarkeit des Entziehungsbescheides von 
der Stadt entschädigungslos entfernt werden. 
Zur Benachrichtigung der nutzungsberechtigten 
Person gelten im Übrigen die Regelungen des 
Absatzes 2.“  

15.	 In § 28 Abs. 1 wird nach Buchst. i) neu eingefügt:
	 „j)		 entgegen § 19a Abs. 2 nicht innerhalb von vier 

Wochen ein Last-Zeit-Diagramm zum Nachweis 
der Standfestigkeit der Friedhofsverwaltung vor-
legt,“

16.	 § 28 Abs. 1 Buchst. j) (alt) wird zu k), Buchst. k) (alt) 
wird zu o) und Buchst. m) (alt) wird zu n).

17.	 In § 28 Abs. 1 wird nach Buchst. k) neu eingefügt:
	 „l)		 entgegen § 20 Abs. 2 Grabmale und sonstige 

bauliche Anlagen nicht in würdigem und ver-
kehrssicherem Zustand erhalten,“

18.	 § 28 Abs. 1 Buchst. l) (alt) wird zu m). Es entfallen die 
Wörter „sowie für deren würdiges Aussehen“.

Artikel II

Diese 1. Änderungssatzung tritt am Tage nach der Ver-
öffentlichung im gemeinsamen Amtsblatt für die Region 
und die Landeshauptstadt Hannover in Kraft.

Seelze, den 10.11.2011

STADT SEELZE
Schallhorn

Bürgermeister

	 2. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für 
die Friedhöfe der Stadt Seelze vom  12.05.2006

Aufgrund der §§ 6, 8 und 40 der Niedersächsischen Ge-
meindeordnung (NGO) in der zuletzt gültigen Fas-
sung hat der Rat der Stadt Seelze in seiner Sitzung am 
29.09.2011 folgende Satzung beschlossen:

Artikel I

Die Satzung wird wie folgt geändert:

1.	 § 2 wird wie folgt neu gefasst.
	 „§ 2 Kosten der Grabstellen

	 (1)	 Die Gebühren für den Erwerb eines Nutzungs-
rechtes betragen:

			   1.1	Wahlgrabstätte je Stelle	 1.431,00 €
			   1.2	Urnenwahlgrabstätte je Urne	 616,00 €

	 (2)	 Die Gebühren für den Erwerb eines Nutzungs-
rechtes betragen:

			   2.1	Reihengrabstätte	 792,00 €
			   2.2	Reihengrabstätte für Verstorbene 
				    bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
				    (Kindergrab)	 669,00 €
			   2.3	Kindergrab bei den Eltern	 72,00 €
			   2.4	Urnenreihengrabstätte	 589,00 €

	 (3)	 Die Gebühren für den Erwerb eines 
			   anonymen Urnengrabes 
			   in der Gemeinschaftsanlage betragen	 547,00 €

	 (4)	 Die Gebühren für den Erwerb 
			   eines Rasenreihengrabes betragen	 1.727,00 €
	 (5)	 Die Gebühren für den Erwerb eines 
			   Urnenrasenreihengrabes betragen	        879,00 €“

2.	 § 3 wird wie folgt neu gefasst.
	 „§ 3 Sonstige Gebühren
	 (1)	 Die Gebühren für das Ausheben und Verfüllen 

betragen für:
			   Erdbestattungen auf Grabstätten 
			   nach § 2 Abs. 1 Ziffer 1.1	 619,00 €
			   Erdbestattungen nach 
			   § 2 Abs. 2 Ziffer. 2.1	 619,00 €
			   Erdbestattungen nach 
			   § 2 Abs. 2 Ziffer 2.2	 328,00 €
			   Erdbestattungen nach 
			   § 2 Abs. 2 Ziffer 2.3	 286,00 €
			   Erdbestattungen nach § 2 Abs. 4	 619,00 €
			   Urnenbestattungen nach 
			   § 2 Abs. 1 Ziffer 1.1	 204,00 €
			   Urnenbestattungen nach 
			   § 2 Abs. 1 Ziffer 1.2	 204,00 €
			   Urnenbestattungen nach 
			   § 2 Abs. 2 Ziffer 2.4	 204,00 €
			   Urnenbestattungen nach 
			   § 2 Abs. 3	 204,00 €
			   Urnenbestattungen nach § 2 Abs. 4	 204,00 €“

3.	 In § 5 entfällt der erste Spiegelstrich.

4.	 § 6 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst. 
	 „(1)	Ist das Nutzungsrecht nach § 15 Abs. 2a der Sat-

zung über das Friedhofs- und Bestattungswesen 
zu verlängern, beträgt die Gebühr für einen Zeit-
raum von jeweils einem Jahr

			   - für ein Wahlgrab	 50,- €
			   - für ein Urnenwahlgrab	 21,- €“
5.	 § 7 entfällt.
6.	 § 8 Abs. 3 entfällt. 

Artikel II

Diese 2. Änderungssatzung tritt am Tag nach der Veröf-
fentlichung im gemeinsamen Amtsblatt für die Region 
und die Landeshauptstadt Hannover in Kraft.

Seelze, den 10.11.2011

STADT SEELZE
Schallhorn

Bürgermeister
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C)	 SONSTIGE  BEKANNTMACHUNGEN
  
	K irchenamt Wunstorf

	Z weite Änderung zur Friedhofsordnung vom 08. 
April 1999 für den Friedhof der Ev.-luth. Kirchen-
gemeinde Helstorf in 31535 Neustadt a.Rbge.

Der Kirchenvorstand der Ev.-luth. Kirchengemein-
de Helstorf hat in seiner Sitzung am 28.09.2011 fol-
gende zweite Änderung zu der Friedhofsordnung vom 
08.04.1999 beschlossen:

§ 11, Abs. 1 erhält folgende Fassung:
(1)	 Folgende Arten von Grabstätten stehen zur Verfü-

gung:
	 a)	Reihengrabstätten
	 b)	Wahlgrabstätten
	 c)	 Wahlgrabstätten im Rasenfeld
	 d)	Urnenwahlgrabstätten
	 e)	Reihengrabstätten für Sargbestattungen im Rasen-

feld (Gemeinschaftsgrabanlage) - § 16 -
	 f)	 Urnenreihengrabstätten im Rasenfeld (Gemein-

schaftsgrabanlage) - § 16 a -

Nach § 13 wird folgender § 13 a eingefügt:

§ 13 a
Wahlgrabstätten im Rasenfeld

(1)	 Wahlgrabstätten im Rasenfeld werden mit einer oder 
mehreren Grabstellen vergeben. Die Dauer des Nut-
zungsrechtes beträgt 30 Jahre vom Tage der Verlei-
hung an gerechnet. Eine zusätzliche Urnenbeisetzung 
ist möglich.

(2)	 Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas an-
deres ergibt, gelten die Vorschriften für Wahlgrabstät-
ten (§ 13) auch für die Wahlgrabstätten im Rasenfeld.

(3)	 Die Herrichtung und Pflege dieser Grabanlage er-
folgt ausschließlich durch den Friedhofsträger. Die 
Gräber werden mit Gras eingesät und sind frei von 
jedem Grab- und Blumenschmuck sowie von Be-
pflanzungen, Einfassungen, Vasen usw. zu halten. Für 
das Niederlegen von Schnittblumen, Gebinden oder 
Kränzen ist die dafür vorgesehene gemeinsame Stelle 
zu benutzen.

(4)	 Auf dieser Gemeinschaftsgrabanlage sind Steinplat-
ten aus Material Multicolor poliert, 40 cm Breite x 
30 cm Höhe x 10 cm Tiefe, Schrift Signum 2 frei er-
haben 5 mm in den Boden einzulassen, d.h. bündig 
mit einer Grasnarbe zu verlegen. Die Kosten für die 
Steinplatte ist in der Gebühr zu § 6, Ziffer I, Nr. 8, 
Friedhofsgebührenordnung enthalten.

	 Im Falle einer zusätzlichen Urnenbeisetzung - Abs. 1 
- ist eine weitere Steinplatte bündig mit einer Gras-
narbe in den Boden einzulassen.

	 Gebühr siehe § 6, Ziffer I, Nr. 8 der Friedhofsgebüh-
renordnung.

Diese Änderung tritt nach der Genehmigung am Tage 
nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Helstorf, den 28.09.2011

DER KIRCHENVORSTAND

H. Drösemeyer-Hasselbring		  A. Böschen
Vorsitzender	 L. S.	 Kirchenvorsteher

Die vorstehende zweite Änderung wird hiermit gemäß 
§ 66 Abs. 1 Satz 1, Nr. 5, Abs. 2 und Abs. 5 der Kirchenge-
meindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt.

Neustadt-Wunstorf, den 05.10.2011

DER KIRCHENKREISVORSTAND

Hagen	 L. S.	 Cors
Vorsitzender		  Kirchenkreisvorsteher

	Z weite Änderung zu der Friedhofsgebührenord-
nung vom 08.04.1999 für den Friedhof der Ev.-
luth. Kirchengemeinde Helstorf in 31535 Neustadt 
a.Rbge.

Der Kirchenvorstand Helstorf hat am 28. September 2011 
folgende zweite Änderung zu der Friedhofsgebührenord-
nung vom 08.04.1999 beschlossen:

§ 6  - Gebührentarif - wird nach Absatz I, Ziff. 7 wie folgt 
ergänzt:

8.	 Wahlgrabstätten im Rasenfeld
	 Gemeinschaftsgrabanlage ohne Pflegeverpflichtung 

durch die Angehörigen
	 a)	 für 30 Jahre - je Grabstelle -	 1.750,-- €
		  einschließlich Friedhofsunterhaltungsgebühr  

für die Dauer der Nutzungszeit
	 b)	für jedes Jahr der Verlängerung  

- je Grabstelle -	 45,-- €
		  einschließlich Friedhofsunterhaltungsgebühr
	 Im Falle einer zusätzlichen Urnenbeisetzung ist ne-

ben der Verlängerungsgebühr eine Gebühr in Höhe 
von 300,-- € für die zusätzliche Steinplatte zu entrich-
ten.

Diese zweite Änderung tritt nach ihrer Genehmigung am 
Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Helstorf, den 28.09.2011

DER KIRCHENVORSTAND

H. Drösemeyer-Hasselbring		  A. Böschen
Vorsitzender	 L. S.	 Kirchenvorsteher

Die vorstehende zweite Änderung wird hiermit gemäß 
§ 66 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5, Abs. 2 und Nr. 5 der Kirchenge-
meindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt.

Wunstorf, den 05.10.2011

DER KIRCHENKREISVORSTAND

Hagen	 L. S.	 Cors
Vorsitzender		  Kirchenkreisvorsteher
		

	K irchenkreisamt Ronnenberg

	F riedhofsordnung (FO) für den Friedhof der Evan-
gelisch-lutherischen Kapellengemeinde Boitzum in 
Springe

Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung 
kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 



– 469 –

Gemeinsames Amtsblatt für die Region Hannover und die Landeshauptstadt Hannover Nr. 44 / 2011

13. November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) hat der 
Kirchenvorstand der Evangelisch-lutherischen Kapellen-
gemeinde Boitzum am 12.04.2011 folgende Friedhofs-
ordnung beschlossen: Der Friedhof ist die Stätte, an der 
die Verstorbenen zur letzten Ruhe gebettet werden. Er ist 
mit seinen Gräbern ein sichtbares Zeichen der Vergäng-
lichkeit des Menschen. Er ist zugleich ein Ort, an dem die 
Kirche die Botschaft verkündet, dass Christus dem Tode 
die Macht genommen hat und denen, die an ihn glauben, 
das ewige Leben geben wird. Aus dieser Erkenntnis und in 
dieser Gewissheit erhalten Arbeit und Gestaltung auf dem 
Friedhof Richtung und Weisung.

Inhaltstsübersicht

I. 	A llgemeine Vorschriften 
§ 1 	 Geltungsbereich und Friedhofszweck
§ 2 	 Friedhofsverwaltung
§ 3 	 Schließung und Entwidmung 

II. 	O rdnungsvorschriften 
§ 4 	 Öffnungszeiten
§ 5 	 Verhalten auf dem Friedhof
§ 6 	 Dienstleistungen 

III. 	A llgemeine Bestattungsvorschriften 
§ 7 	 Anmeldung einer Bestattung
§ 8 	 Beschaffenheit von Särgen und Urnen
§ 9 	 Ruhezeiten
§ 10 	 Umbettungen und Ausgrabungen 

IV. 	G rabstätten 
§ 11 	 Allgemeines 
§ 12 	 Reihengrabstätten
§ 13 	 Wahlgrabstätten
§ 14 	 Urnenwahlgrabstätten
§ 15 	 Rasenwahlgrabstätten
§ 16 	 Rückgabe von Wahlgrabstätten
§ 17 	 Bestattungsverzeichnis 

V. 	G estaltung von Grabstätten und Grabmalen 
§ 18 	 Gestaltungsgrundsatz
§ 19 	 Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen 

und anderen Anlagen 

VI. 	A nlage und Pflege von Grabstätten 
§ 20 	 Allgemeines
§ 21 	 Grabpflege, Grabschmuck
§ 22 	 Vernachlässigung	

VII. 	G rabmale und andere Anlagen 
§ 23 	 Errichtung und Änderung von Grabmalen
§ 24	 Mausoleen und gemauerte Grüfte
§ 25	 Entfernung
§ 26	 Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale 

VIII. 	L eichenräume und Trauerfeiern 
§ 27 	 Leichenhalle
§ 28	 Benutzung der Friedhofskapelle 

IX. 	H aftung und Gebühren 
§ 29 	 Haftung
§ 30	 Gebühren 

X. 	 Schlussvorschriften 
§ 31 	 Inkrafttreten, Außerkrafttreten	

I. Allgemeine Vorschriften

§ 1
Geltungsbereich und Friedhofszweck

(1)	 Diese Friedhofsordnung gilt für den Friedhof der 
Evangelisch-lutherischen Kapellengemeinde Boitz-
um in seiner jeweiligen Größe. Der Friedhof umfasst 
zurzeit das Flurstück 161/1 Flur 5 Gemarkung Boitz-
um in Größe von insgesamt 0,0909 ha. Eigentümerin 
des Flurstückes ist die Evangelisch-lutherische Kapel-
lengemeinde Boitzum.

(2)	 Der Friedhof dient der Bestattung der Personen, die 
bei ihrem Ableben ihren Wohnsitz in der Evangelisch-
lutherischen Kapellengemeinde Boitzum/ Gemeinde 
Springe Ortsteil Boitzum hatten, sowie derjenigen, 
die bei ihrem Tode ein Recht auf Bestattung in einer 
bestimmten Grabstätte besaßen. Der Friedhof dient 
auch der Bestattung von Fehlgeborenen und Ungebo-
renen i.S.d. Niedersächsischen Bestattungsgesetzes.

(3)	 Andere Bestattungen bedürfen der vorherigen Zu-
stimmung der Friedhofsverwaltung.	

§ 2
Friedhofsverwaltung

(1)	 Der Friedhof ist eine unselbständige Anstalt des öf-
fentlichen Rechts. Er wird vom Kapellenvorstand ver-
waltet (Friedhofsverwaltung).

(2)	 Die Verwaltung des Friedhofs richtet sich nach dieser 
Friedhofsordnung sowie den sonstigen kirchlichen 
und staatlichen Vorschriften.	

(3)	 Mit der Wahrnehmung der Friedhofsverwaltung 
kann der Kirchenvorstand einzelne Personen, einen 
Ausschuss oder eine kirchliche Verwaltungsstelle be-
auftragen.	

(4)	 Erforderliche personenbezogene Daten im Zusam-
menhang mit einer Bestattung, Verleihung, Verlän-
gerung oder Übertragung des Nutzungsrechts an 
einer Grabstätte, einer Anzeige zur Errichtung eines 
Grabmals oder anderer Anlagen, dem Tätigwerden 
von Dienstleistungserbringern sowie mit der Erhe-
bung von Gebühren und Entgelten dürfen für den 
jeweiligen Zweck erhoben, verarbeitet und genutzt 
werden.	

§ 3
Schließung und Entwidmung

(1)	 Der Friedhof, einzelne Friedhofsteile und einzel-
ne Grabstätten können aus einem wichtigen Grund 
beschränkt geschlossen, geschlossen und entwidmet 
werden.	

(2)	 Nach der beschränkten Schließung dürfen keine 
neuen Nutzungsrechte mehr verliehen werden. Ei-
ne Verlängerung von bestehenden Nutzungsrechten 
darf lediglich zur Anpassung an die Ruhezeit erfol-
gen. Bestattungen dürfen nur noch in Grabstätten 
stattfinden, an denen im Zeitpunkt der beschränkten 
Schließung noch Nutzungsrechte bestehen, sofern 
die Grabstätten noch nicht belegt sind oder sofern zu 
dem genannten Zeitpunkt die Ruhezeiten abgelau-
fen waren. Grabstellen an denen die Ruhezeit nach 
dem Zeitpunkt der beschränkten Schließung abläuft, 
dürfen nicht neu belegt werden. Eingeschränkt wer-
den kann auch der Kreis der Bestattungsberechtig-
ten. Ausnahmen von dieser Einschränkung kann die 
Friedhofsverwaltung im Einzelfall zur Vermeidung 
unbilliger Härten bei bestehenden Nutzungsrechten 
zulassen.	
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(3)	 Nach der Schließung dürfen Bestattungen nicht mehr 
vorgenommen werden. 	

(4)	 Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft als 
Ruhestätte der Verstorbenen aufgehoben. Die Ent-
widmung wird erst ausgesprochen, wenn keine Nut-
zungsrechte mehr bestehen, sämtliche Ruhezeiten 
abgelaufen sind und eine angemessene Pietätsfrist 
vergangen ist.	

II. Ordnungsvorschriften

§ 4
Öffnungszeiten

(1)	 Der Friedhof ist für den Besuch täglich von Son-
nenaufgang bis zum Einbruch der Dunkelheit geöff-
net. 	

(2)	 Aus besonderem Anlass kann der Friedhof ganz oder 
teilweise für den Besuch vorübergehend geschlossen 
werden.	

§ 5
Verhalten auf dem Friedhof

(1)	 Jede Person hat sich auf dem Friedhof der Würde des 
Ortes entsprechend zu verhalten und Äußerungen, 
die sich in verletzender Weise gegen den christlichen 
Glauben oder die evangelische Kirche richten, zu un-
terlassen. Die Anordnungen des Friedhofspersonals 
sind zu befolgen. Die Friedhofsverwaltung kann Per-
sonen, die der Friedhofsordnung zuwiderhandeln, 
das Betreten des Friedhofs untersagen.	

(2)	 Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet: 
	 a)	die Wege mit Fahrzeugen oder Rollschuhen, In-

linern, Skateboards aller Art – ausgenommen 
Kinderwagen, Rollstühle, Handwagen sowie Fahr-
zeuge der Friedhofsverwaltung und der für den 
Friedhof zugelassenen Dienstleistungserbringer – 
zu befahren, 

	 b)	Waren aller Art zu verkaufen sowie Dienstleistun-
gen anzubieten, 

	 c)	 an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer 
Bestattung störende Arbeiten auszuführen,  

	 d)	Film-, Ton-, Video– und Fotoaufnahmen, außer 
zu privaten Zwecken, zu erstellen und zu verwer-
ten, 

	 e)	Druckschriften und andere Medien (z.B. CD, 
DVD) zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, 
die im Rahmen der Bestattungsfeier notwendig 
und üblich sind, 

	 f)	 Abraum und Abfälle außerhalb der dafür be-
stimmten Stellen abzulagern oder mitgebrachten 
Unrat zu entsorgen, 

	 g)	fremde Grabstätten und die Friedhofsanlagen au-
ßerhalb der Wege zu betreten, zu beschädigen oder 
zu verunreinigen, 

	 h)	zu lärmen und zu spielen	
(3)	 Hunde sind anzuleinen und Hundekot muss durch 

den Hundehalter beseitigt werden.	
(4)	 Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, 

soweit die Interessen Anderer nicht beeinträchtigt 
werden.	

(5)	 Besondere Veranstaltungen auf dem Friedhof bedür-
fen der vorherigen Zustimmung der Friedhofsver-
waltung.	

§ 6
Gewerbliche Arbeiten

(1)	 Dienstleistungserbringer (Bildhauer, Steinmetze, 
Gärtner, Bestatter usw.) haben die für den Friedhof 
geltenden Bestimmungen zu beachten.	

(2)	 Tätig werden dürfen nur solche Dienstleistungser-
bringer, die fachlich geeignet und in betrieblicher 
und personeller Hinsicht zuverlässig sind.	

(3)	 Dienstleistungserbringern kann die Ausübung ihrer 
Tätigkeit von der Friedhofsverwaltung auf Zeit oder 
auf Dauer untersagt werden, wenn der Dienstleis-
tungserbringer nach vorheriger Mahnung gegen für 
den Friedhof geltende Bestimmungen verstoßen hat. 
Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist eine Mah-
nung entbehrlich.	

(4)	 Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und 
Materialien dürfen auf dem Friedhof nur vorüberge-
hend und nur an Stellen gelagert werden, an denen 
sie nicht hindern. Die Arbeits- und Lagerplätze sind 
nach Beendigung der Tagesarbeit zu säubern und in 
einem ordnungsgemäßen Zustand zu verlassen und 
bei Unterbrechung der Tagesarbeit so herzurich-
ten, dass eine Behinderung Anderer ausgeschlossen 
ist. Die Dienstleistungserbringer dürfen auf dem 
Friedhof keinen Abraum lagern. Geräte von Dienst-
leistungserbringern dürfen nicht an oder in den 
Wasserentnahmestellen des Friedhofs gereinigt wer-
den. 	

(5)	 Dienstleistungserbringer haften gegenüber dem 
Friedhofsträger für alle Schäden, die sie im Zu-
sammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof 
schuldhaft verursachen.	

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften

§ 7
Anmeldung einer Bestattung

(1)	 Eine Bestattung ist unter Vorlage der gesetzlich vor-
geschriebenen Unterlagen rechtzeitig bei der Fried-
hofsverwaltung anzumelden. Dabei ist mitzuteilen, 
wer die Bestattung leiten und wer sonst bei der Be-
stattung (einschließlich Trauerfeier) gestaltend mit-
wirken wird.	

(2)	 Die Friedhofsverwaltung kann die Person, die die 
Bestattung leiten oder bei der Bestattung gestaltend 
mitwirken soll, ausschließen, wenn sie verletzende 
Äußerungen gegen den christlichen Glauben oder die 
evangelische Kirche getan hat und eine Wiederho-
lung zu erwarten ist.	

(3)	 Vor einer Bestattung in einer Wahlgrabstätte, an der 
ein Nutzungsrecht verliehen ist, ist das Nutzungs-
recht nachzuweisen.	

(4)	 Die Friedhofsverwaltung setzt im Benehmen mit der 
antragstellenden Person Ort und Zeit der Bestattung 
fest. Die Wünsche der Angehörigen sollen dabei nach 
Möglichkeit berücksichtigt werden.	

§ 8
Beschaffenheit von Särgen und Urnen

(1)	 Erdbestattungen sind nur in geschlossenen, feuchtig-
keitshemmenden Särgen zulässig. Von der Sargpflicht 
nach Satz 1 kann die untere Gesundheitsbehörde 
Ausnahmen zulassen, wenn in der zu bestattenden 
Person ein wichtiger Grund vorliegt und ein öffent-
licher Belang nicht entgegensteht.	

(2)	 Für Erdbestattungen darf kein Sarg verwendet wer-
den, der geeignet ist, nachhaltig die physikalische, 
chemische oder biologische Beschaffenheit des Bo-
dens oder des Grundwassers zu verändern oder der 
die Verwesung der Leiche nicht innerhalb der festge-
setzten Ruhefrist ermöglicht.	

(3)	 Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und 
im Mittelmaß 0,65 m breit sein. Für größere Särge 
ist die Zustimmung der Friedhofsverwaltung bei der 
Anmeldung der Bestattung einzuholen.	
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(4)	 Für Sargauskleidungen, Leichenhüllen und Leichen-
bekleidungen gelten die Anforderungen des Absatzes 
2 entsprechend.	

(5)	 Es dürfen keine Urnen, Überurnen oder Schmuck
urnen verwendet werden, die aus Kunststoffen oder 
sonstigen nicht verrottbaren Werkstoffen hergestellt 
oder die geeignet sind, nachhaltig die physikalische, 
chemische oder biologische Beschaffenheit des Bo-
dens oder des Grundwassers zu verändern.	

§ 9
Ruhezeiten 

(1)	 Die Ruhezeit für Leichen beträgt 30 Jahre, bei verstor-
benen Kindern bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 20 
Jahre.	

(2)	 Die Ruhezeit für Aschen beträgt 30 Jahre.	

§ 10
Umbettungen und Ausgrabungen

(1)	 Umbettungen dürfen zur Wahrung der Totenruhe 
grundsätzlich nicht vorgenommen werden.	

(2)	 Leichen und Aschenreste in Urnen dürfen vor Ablauf 
der Ruhezeit nur mit Genehmigung der unteren Ge-
sundheitsbehörde ausgegraben oder umgebettet wer-
den.	

(3)	 Die berechtigte Person hat sich gegenüber der Fried-
hofsverwaltung schriftlich zu verpflichten, alle Kos-
ten zu übernehmen, die bei der Umbettung durch Be-
schädigung und Wiederinstandsetzung gärtnerischer 
oder baulicher Anlagen an Nachbargrabstätten oder 
Friedhofsanlagen entstehen.	

(4)	 Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird 
durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder ge-
hemmt.	

(5)	 Grabmale, andere Anlagen, ihr Zubehör und Pflan-
zen können umgesetzt werden, wenn Gestaltungsbe-
stimmungen des neuen Grabfeldes nicht entgegen-
stehen.	

IV. Grabstätten

§ 11
Allgemeines

(1)	 Folgende Arten von Grabstätten stehen zur Verfü-
gung: 

	 a)	Reihengrabstätten (§ 12),
	 b)	Wahlgrabstätten (§ 13),
	 c)	 Urnenwahlgrabstätten (§ 14),
	 d)	Rasenreihengrabstellen (§ 15).	
(2)	 Die Grabstätten bleiben im Eigentum des Friedhofs

trägers. An ihnen werden nur öffentlichrechtliche 
Nutzungsrechte nach Maßgabe dieser Ordnung in der 
jeweils geltenden Fassung verliehen. Ein Nutzungs-
recht kann jeweils nur einer einzelnen Person, nicht 
mehreren Personen zugleich zustehen. Nutzungsbe-
rechtigte Personen haben jede Änderung ihrer An-
schrift der Friedhofsverwaltung mitzuteilen.	

(3)	 Rechte an Reihengrabstätten werden nur im Todesfall 
vergeben. Ein Anspruch auf Verleihung oder Wieder-
erwerb eines Nutzungsrechtes an einer Grabstätte in 
bestimmter Lage sowie auf Unveränderlichkeit der 
Umgebung besteht nicht.	

(4)	 In einer Grabstelle darf grundsätzlich nur eine Leiche 
oder Asche bestattet werden. Eine verstorbene Mutter 
und ihr gleichzeitig – bei oder kurz nach der Geburt – 
verstorbenes Kind oder zwei gleichzeitig verstorbene 
Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr dürfen in 
einer Grabstelle bestattet werden.	

(5)	 In einer bereits belegten Wahl- oder Urnenwahl-
grabstelle darf zusätzlich eine Asche bestattet wer-
den, wenn die bereits bestattete Person der Ehegatte 
oder die Ehegattin oder der Lebenspartner oder die 
Lebenspartnerin nach dem Gesetz über die eingetra-
gene Lebenspartnerschaft oder ein naher Verwandter 
war.	

(6)	 Bei neu anzulegenden Grabstätten sollen die Grab-
stellen etwa folgende Größe haben: 

	 a)	 für Särge von Kindern: 
		  Länge: 1,20 m / Breite: 0,90 m, 
		  von Erwachsenen: Länge: 2,50 m / Breite: 1,20 m, 
	 b)	für Urnen: Länge: 0,60 m / Breite: 0,60 m. 
		  Für die bisherigen Grabstätten gelten die über-

nommenen Maße. Im Einzelnen ist der Gestal-
tungsplan für den Friedhof maßgebend.	

(7)	 Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der 
Oberkante Sarg bis Erdoberfläche (ohne Grabhügel) 
0,90 m, von der Oberkante Urne bis Erdoberfläche 
0,50 m. Die Gräber für Erdbestattungen müssen von-
einander durch mindestens 0,30 m starke Erdwände 
getrennt sein.	

(8)	 Ein Grab darf nur von Personen ausgehoben und 
zugefüllt werden, die dafür von der Friedhofsverwal-
tung bestimmt oder zugelassen sind.	

(9)	 Die nutzungsberechtigte Person muss Grabzubehör 
(Grabmal, Einfassung, Lampen, Vasen, Großgehölze 
usw.), soweit erforderlich, vor der Bestattung auf ihre 
Kosten entfernen. Über das Erfordernis entscheidet 
die Friedhofsverwaltung.	

(10)	Kommt die nutzungsberechtigte Person ihrer Ver-
pflichtung aus Absatz 9 nicht nach und muss beim 
Ausheben des Grabes das Grabzubehör von dem 
Friedhofsträger entfernt werden, sind die dadurch 
entstehenden Kosten von der nutzungsberechtigten 
Person dem Friedhofsträger zu erstatten. Ein An-
spruch auf Wiederverwendung herausgenommener 
Pflanzen besteht nicht.	

§ 12
Reihengrabstätten

(1)	 Reihengrabstätten sind Grabstätten mit einer Grab-
stelle für eine Erdbestattung, die anlässlich einer Be-
stattung der Reihe nach für die Dauer der Ruhezeit 
vergeben werden. Das Nutzungsrecht kann nicht ver-
längert werden.	

(2)	 Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen 
davon wird sechs Monate vor Ablauf der Ruhezeit 
durch ein Hinweisschild auf dem betreffenden Grab-
feld bekannt gemacht.	

§ 13
Wahlgrabstätten

(1)	 Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattun-
gen, die mit einer oder mehreren Grabstellen verge-
ben werden. Die Dauer des Nutzungsrechtes beträgt 
30 Jahre, vom Tage der Verleihung an gerechnet. 
Über das Nutzungsrecht wird eine Urkunde ausge-
stellt.	

(2)	 Das Nutzungsrecht kann mit Ausnahme der Fälle 
nach § 3 Absatz 2 auf Antrag für die gesamte Wahl-
grabstätte um mindestens 5 Jahre bis zu 30 Jahre 
verlängert werden. Die Friedhofsverwaltung ist nicht 
verpflichtet, zur rechtzeitigen Stellung eines Verlän-
gerungsantrages aufzufordern. Bei einer Bestattung 
verlängert sich das Nutzungsrecht für die gesam-
te Wahlgrabstätte bis zum Ablauf der Ruhezeit. Die 
Gebühren für die Verlängerung richten sich nach der 
jeweiligen Gebührenordnung.
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(3)	 In einer Wahlgrabstätte dürfen die nutzungsberech-
tigte Person und folgende Angehörige bestattet wer-
den: 

	 a) Ehegatte,
	 b)	Lebenspartner oder Lebenspartnerin nach dem 

Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft,
	 c)	 Kinder, Stiefkinder sowie deren Ehegatten,
	 d)	Enkel,
	 e)	Eltern,
	 f)	 Geschwister,
	 g)	Stiefgeschwister,
	 h)	die nicht unter Buchstaben a) bis g) fallenden Er-

ben. 
	 Grundsätzlich entscheidet die nutzungsberechtigte 

Person, wer von den bestattungsberechtigten Perso-
nen bestattet wird. Kann nach dem Tode einer bestat-
tungsberechtigten Person die Entscheidung der nut-
zungsberechtigten Person der Friedhofsverwaltung 
nicht rechtzeitig vor der Bestattung mitgeteilt wer-
den, so ist die Friedhofsverwaltung nach pflichtge-
mäßer Prüfung berechtigt,die Bestattung zuzulassen. 
Die Bestattung anderer, auch nichtverwandter Perso-
nen bedarf eines Antrags der nutzungsberechtigten 
Person und der Genehmigung der Friedhofsverwal-
tung.	

(4)	 Die nutzungsberechtigte Person kann zu ihren Leb-
zeiten ihr Nutzungsrecht auf eine der in Absatz 3 
Buchstaben a) bis h) genannten Personen übertra-
gen; zur Rechtswirksamkeit der Übertragung sind 
schriftliche Erklärungen der bisherigen und der neu-
en nutzungsberechtigten Person sowie die schriftli-
che Genehmigung der Friedhofsverwaltung erforder-
lich.	

(5)	 Die nutzungsberechtigte Person soll der Friedhofs-
verwaltung schriftlich mitteilen, auf welchen ihrer 
bestattungsberechtigten Angehörigen das Nutzungs-
recht nach ihrem Tode übergehen soll. Eine schriftli-
che Einverständniserklärung der Rechtsnachfolgerin 
oder des Rechtsnachfolgers ist beizubringen. Hat 
die nutzungsberechtigte Person nicht bestimmt, auf 
wen das Nutzungsrecht nach ihrem Tode übergehen 
soll, so geht das Nutzungsrecht an die nach Absatz 3 
bestattungsberechtigten Angehörigen in der dort ge-
nannten Reihenfolge über. Dabei steht das Nutzungs-
recht innerhalb der einzelnen Gruppen der jeweils 
ältesten Person zu. Der Rechtsnachfolger oder die 
Rechtsnachfolgerin hat der Friedhofsverwaltung auf 
deren Verlangen nachzuweisen, dass er neuer Nut-
zungsberechtigter oder sie neue Nutzungsberechtigte 
ist. Ist der Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfol-
gerin nicht daran interessiert, das Nutzungsrecht zu 
behalten, so kann er oder sie das Nutzungsrecht auf 
eine andere der in Absatz 3 genannten Personen oder, 
wenn eine solche nicht vorhanden ist, auf eine Person 
übertragen, die aufgrund ihres oder seines Nutzungs-
rechtes bestattungsberechtigt nach Absatz 3 gewor-
den ist. Für die Übertragung gilt Absatz 4.	

§ 14
Urnenwahlgrabstätten

(1)	 Urnenwahlgrabstätten werden mit einer oder meh-
reren Grabstellen zur Bestattung einer Asche für die 
Dauer von 30 Jahren vergeben.	

(2)	 Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas 
anderes ergibt, gelten für Urnenwahlgrabstätten auch 
die Vorschriften für Wahlgrabstätten (§ 13).	

§ 15
Rasenreihengrabstätten

(1)	 Rasenreihengrabstätten sind Grabstätten für Erdbe-
stattungen oder Aschen mit einem Grabplatz. Die 
Dauer des Nutzungsrechtes beträgt 30 Jahre, vom Ta-
ge der Verleihung an gerechnet. Über des Nutzungs-
recht wird eine Urkunde ausgestellt.	

	 Die Pflege liegt ausschließlich in der Hand des Fried-
hofsträgers. Eine eigene Grabgestaltung (mit Ausnah-
me der Grabplatte, §15 Abs. 2) durch die nutzungsbe-
rechtigte oder andere Personen ist nicht zulässig. Blu-
menschmuck oder Figuren dürfen auf der Grabstätte 
nicht abgestellt werden. Hierfür ist ein zentraler Platz 
zum Gedenken vorhanden.	

(2)	 Auf Rasenreihengrabstätten sind nur liegende, bün-
dig mit der Rasenfläche einzusetzende Grabplatten 
aus unpoliertem und ungeschliffenem Naturstein 
ohne erhabene (aufgesetzte) Schrift mit einer Größe 
von 45x35x6 cm zulässig. Eine Einfassung ist nicht 
zulässig.	

(3)	 Die Vorschriften des § 12 gelten entsprechend.	

§ 16
Rückgabe von Wahlgrabstätten

(1)	 Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann 
jederzeit, an teilbelegten Grabstätten erst nach Ab-
lauf der letzten Ruhezeit, zurückgegeben werden. Die 
Rückgabe ist nur für die gesamte Grabstätte zulässig. 
Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung.	

(2)	 Bei der Rückgabe von Nutzungsrechten an Wahl-
grabstätten besteht kein Anspruch auf Gebührener-
stattung.	

(3)	 Die Friedhofsverwaltung kann mit den Nutzungs-
berechtigten übergroßer Wahlgrabstätten (Wahl-
grabstätten mit mehr als 4 Grabstellen) besondere 
schriftliche Vereinbarungen über die künftige Nut-
zung abschließen. Ein Anspruch auf Abschluss von 
derartigen Vereinbarungen besteht nicht.	

§ 17
Bestattungsverzeichnis

Die Friedhofsverwaltung führt über die Bestattungen ein 
Verzeichnis, aus dem sich nachvollziehen lässt, wer an wel-
cher Stelle bestattet ist und wann die Ruhezeit abläuft.	

V. Gestaltung der Grabstätten und Grabmale

§ 18
Gestaltungsgrundsatz

Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Umgebung 
anzupassen, dass der Friedhofszweck und die Würde des 
Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner Ge-
samtanlage gewahrt wird.	

§ 19
Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen 

und anderen Anlagen

(1)	 Grabmale und andere Anlagen dürfen nicht so gestal-
tet werden, dass sie eine Verunstaltung des Friedhofes 
bewirken oder Friedhofsbesucher in ihrer Andacht 
stören können. Die Gestaltung darf sich ferner nicht 
gegen den christlichen Glauben richten. Im Übrigen 
gilt § 18 entsprechend. Werkstattbezeichnungen dür-



– 473 –

Gemeinsames Amtsblatt für die Region Hannover und die Landeshauptstadt Hannover Nr. 44 / 2011

fen nur unten an der Seite oder Rückseite eines Grab-
mals in unauffälliger Weise angebracht werden.	

(2)	 Es sollen nur Grabmale einschließlich anderer Anla-
gen errichtet werden, die nachweislich in der Wert-
schöpfungskette ohne ausbeuterische Kinderarbeit 
im Sinne des „Übereinkommens 182 der Internati-
onalen Arbeitsorganisation (ILO) über das Verbot 
und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit“ hergestellt 
sind.	

(3)	 Grabmale und andere Anlagen sind dauernd in wür-
digem und verkehrssicherem Zustand zu halten. 
Hierfür sind die nutzungsberechtigten Personen ver-
antwortlich.	

(4)	 Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, ande-
ren Anlagen oder Teilen davon gefährdet, sind die für 
die Unterhaltung verantwortlichen nutzungsberech-
tigten Personen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu 
schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann der Friedhofs-
träger auf Kosten der nutzungsberechtigten Personen 
Sicherungsmaßnahmen treffen (z. B. Absperrungen, 
Umlegen von Grabmalen).	

	 Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher 
Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht inner-
halb einer festzusetzenden angemessenen Frist besei-
tigt, ist der Friedhofsträger berechtigt, die Grabmale, 
andere Anlagen oder Teile davon auf Kosten der nut-
zungsberechtigten Personen zu entfernen. Sind nut-
zungsberechtigte Personen nicht bekannt oder ohne 
besonderen Aufwand nicht zu ermitteln, genügen als 
Aufforderung eine öffentliche Bekanntmachung und 
ein Hinweisschild auf den Grabstätten, das für die 
Dauer von einem Monat aufgestellt wird.	

VI. Anlage und Pflege der Grabstätten

§ 20
Allgemeines

(1)	 Die Grabstätten müssen binnen sechs Monaten nach 
der Belegung oder nach dem Erwerb des Nutzungs-
rechts angelegt sein. Sie dürfen nur mit Gewächsen 
bepflanzt werden, durch die benachbarte Grabstätten 
und öffentliche Anlagen nicht beeinträchtigt werden. 
Das Pflanzen von Bäumen ist auf den Grabstätten 
nicht gestattet.	

(2)	 Zur gärtnerischen Anlage und Pflege sind die jeweili-
gen nutzungsberechtigten Personen verpflichtet. Die 
Verpflichtung zur Pflege besteht bis zum Ablauf des 
Nutzungsrechtes.	

(3)	 Die Friedhofsverwaltung ist befugt, stark wuchernde, 
absterbende oder Bestattungen behindernde Hecken 
und Sträucher zu beschneiden oder zu beseitigen. 
Verwelkte Blumen, Kränze usw. sind von den Grab-
stätten zu entfernen und an den dafür vorgesehenen 
Plätzen abzulegen.

(4)	 Die Unterhaltung und Veränderung der gärtneri-
schen Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegt al-
lein der Friedhofsverwaltung.

(5)	 Der Friedhofsträger ist nicht verpflichtet, zur Verhü-
tung von Schäden, die durch fremde Personen und 
Tiere hervorgerufen werden, Vorkehrungen zu tref-
fen.	

§ 21
Grabpflege, Grabschmuck

(1)	 Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Wild-
krautbekämpfungsmitteln sowie von biologisch nicht 
abbaubaren Reinigungsmitteln zur Grabpflege und 
Reinigung von Grabmalen und anderen Anlagen ist 
nicht gestattet.	

(2)	 Kunststoffe dürfen in sämtlichen Produkten der 
Trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, Trauerge-
binden, Trauergestecken, in Grabschmuck und bei 
Grabeinfassungen sowie bei Pflanzenanzuchtbehäl-
tern, die an der Pflanze verbleiben, nicht verwendet 
werden. Ausgenommen sind Grabvasen und Markie-
rungszeichen.	

(3)	 Die Verwendung von Blechdosen, Gläsern, Flaschen 
o. ä. ist nicht gestattet.	

§ 22
Vernachlässigung

(1)	 Wird eine Grabstätte nicht vorschriftsmäßig herge-
richtet oder gepflegt, hat die nutzungsberechtigte 
Person nach schriftlicher Aufforderung der Fried-
hofsverwaltung die Grabstätte innerhalb einer ange-
messenen Frist in Ordnung zu bringen. Kommt sie 
der Verpflichtung nicht nach, kann die Friedhofsver-
waltung die Grabstätte auf Kosten der nutzungsbe-
rechtigten Person in Ordnung bringen oder bringen 
lassen. Ist die nutzungsberechtigte Person der Ver-
pflichtung aus Satz 1 nicht nachgekommen, kann die 
Friedhofs verwaltung auch das Nutzungsrecht ohne 
Entschädigung entziehen, soweit sie die nutzungsbe-
rechtigte Person schriftlich unter Fristsetzung hier-
auf hingewiesen hat. In dem Entziehungsbescheid 
wird die nutzungsberechtigte Person aufgefordert, 
das Grabmal und die anderen Anlagen innerhalb von 
drei Monaten nach Unanfechtbarkeit des Bescheides 
zu entfernen.	

(2)	 Ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt 
oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, 
wird durch eine öffentliche Bekanntmachung auf 
die Verpflichtung zur Herrichtung und Pflege hin-
gewiesen. Außerdem wird die unbekannte nutzungs-
berechtigte Person durch ein Hinweisschild auf der 
Grabstätte aufgefordert, sich mit der Friedhofsver-
waltung in Verbindung zu setzen. Bleibt die Aufforde-
rung oder der Hinweis drei Monate unbeachtet, kann 
die Friedhofsverwaltung  a) die Grabstätte abräumen, 
einebnen und einsäen und b) Grabmale und andere 
Anlagen beseitigen lassen.	

(3)	 Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1 
Satz 1 entsprechend. Wird die Aufforderung nicht 
befolgt oder ist die nutzungsberechtigte Person nicht 
bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu 
ermitteln, kann die Friedhofsverwaltung den Grab-
schmuck auf Kosten der nutzungsberechtigten Per-
son entfernen oder entfernen lassen.	

VII. Grabmale und andere Anlagen

§ 23
Errichtung und Änderung von Grabmalen

(1)	 Die Errichtung und jede Änderung von Grabmalen 
und anderen Anlagen sind der Friedhofsverwaltung 
anzuzeigen mit der Erklärung, dass das Vorhaben der 
gültigen Friedhofsordnung und den Vorgaben des 
technischen Regelwerks entspricht. Eine Genehmi-
gung ist nicht erforderlich, wenn auf einem bereits 
vorhandenen Grabmal anläßlich einer weiteren Bei-
setzung lediglich der Name, die Berufsbezeichnung, 
das Geburts- und Sterbedatum des Beigesetzten in 
gleicher Ausführung wie die vorhandene Beschrif-
tung angebracht werden soll.	

(2)	 Der Anzeige ist der Grabmalentwurf in einem geeig-
neten Maßstab beizufügen. In den Anzeigeunterlagen 
sollen alle wesentlichen Teile erkennbar, die Dar-
stellung der Befestigungsmittel mit Bemaßung und 
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Materialangaben sowie die Gründungstechnik mit 
Maßangaben und Materialbenennung in den Anzei-
geunterlagen eingetragen sein.	

(3)	 Mit dem Vorhaben darf drei Monate nach Vorlage 
der vollständigen Anzeige begonnen werden, wenn 
seitens der Friedhofsverwaltung in dieser Zeit keine 
Bedenken wegen eines Verstoßes gegen die Fried-
hofsordnung oder das technische Regelwerk geltend 
gemacht werden. Vor Ablauf von drei Monaten darf 
begonnen werden, wenn die Friedhofsverwaltung 
schriftlich die Übereinstimmung mit der geltenden 
Friedhofsordnung und die Vollständigkeit der Anzei-
ge der sicherheitsrelevanten Daten bestätigt.	

(4)	 Das Vorhaben ist erneut anzuzeigen, wenn das Grab-
mal oder die sonstige bauliche Anlage nicht binnen 
eines Jahres nach Einreichen der Anzeige errichtet 
oder geändert worden ist.	

(5)	 Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen 
müssen verkehrssicher sein. Sie sind entsprechend 
ihrer Größe nach den allgemeinen Regeln der Bau-
kunst zu fundamentieren und so zu befestigen, dass 
sie dauernd standsicher sind und auch beim Öffnen 
benachbarter Gräber nicht umstürzen. Maßgebendes 
Regelwerk zur Auslegung der Regeln der Baukunst ist 
ausschließlich die aktuelle Fassung der „Technischen 
Anleitung zur Standsicherheit von Grabmalanlagen 
(TA Grabmal) der Deutschen Naturstein-Akademie 
e.V. (DENAK)“. Die TA Grabmal gilt für die Planung, 
Erstellung, Ausführung, die Abnahmeprüfung und 
jährliche Prüfung der Grabmalanlagen.	

(6)	 Für alle neu errichteten, versetzten und reparierten 
Grabmale hat der Steinmetz oder sonstige Dienstleis-
tungserbringer (mit gleichwertiger Qualifikation in 
Befestigungstechnik, Planung, Berechnung und Aus-
führung von Gründungen) eine Abnahmeprüfung 
nach Abschnitt 4 der TA Grabmal vorzunehmen. Die 
gleichwertige Qualifikation i.S.v. Satz 1 ist zweifelsfrei 
nachzuweisen. Der Prüfablauf ist nachvollziehbar zu 
dokumentieren.	

(7)	 Die nutzungsberechtigte Person oder eine von ihr 
bevollmächtigte Person hat der Friedhofsverwaltung 
spätestens sechs Wochen nach Fertigstellung der 
Grabmalanlage die Dokumentation der Abnahme-
prüfung und die Abnahmebescheinigung entspre-
chend den Anforderungen der TA Grabmal vorzule-
gen. 	

(8)	 Fachlich geeignet i.S.v. § 6 Absatz 2 sind Dienstleis-
tungserbringer, die aufgrund ihrer Ausbildung in der 
Lage sind, unter Beachtung der örtlichen Gegeben-
heiten des Friedhofes die angemessene Gründungsart 
zu wählen und nach der TA Grabmal die erforder-
lichen Fundamentabmessungen zu berechnen. Die 
Dienstleistungserbringer müssen in der Lage sein, für 
die Befestigung der Grabmalteile das richtige Befes-
tigungsmittel auszuwählen, zu dimensionieren und 
zu montieren. Ferner müssen sie die Standsicherheit 
von Grabmalanlagen beurteilen können und fähig 
sein, mit Hilfe von Messgeräten die Standsicherheit 
zu kontrollieren und zu dokumentieren.	

(9)	 Entspricht die Ausführung eines errichteten oder 
veränderten Grabmals und anderer Anlagen nicht 
den Anzeigeunterlagen und den Vorgaben der Fried-
hofsordnung, setzt die Friedhofsverwaltung der nut-
zungsberechtigten Person eine angemessene Frist 
zur Beseitigung oder Abänderung des Grabmals und 
anderer Anlagen. Nach ergebnislosem Ablauf der 
Frist kann die Friedhofsverwaltung die Abänderung 
oder Beseitigung auf Kosten der nutzungsberechtig-
ten Person veranlassen. Bei nicht ordnungsmäßiger 
Gründung und Befestigung des Grabmals und ande-
rer Anlagen gilt § 19 Absatz 4.	

§ 24
Mausoleen und gemauerte Grüfte

(1)	 Soweit auf den Friedhöfen Mausoleen oder gemauer-
te Grüfte bestehen, können sie im Rahmen der beste-
henden Nutzungsrechte genutzt werden. Neubauten 
sind nicht möglich. Im Übrigen gelten § 19 Absätze 3 
und 4 entsprechend.	

(2)	 Die Verleihung neuer Nutzungsrechte an vorhan-
denen Mausoleen oder gemauerten Grüften ist nur 
möglich, wenn sich die nutzungsberechtigten Perso-
nen in schriftlichen Verträgen gegenüber der Fried-
hofsverwaltung verpflichten, alle mit der Instandset-
zung und Unterhaltung der Mausoleen und Grüfte 
verbundenen Kosten und die Verkehrssicherungs-
pflicht zu übernehmen. Nach Beendigung des Nut-
zungsrechts sind die Mausoleen oder gemauerten 
Grüfte von den nutzungsberechtigten Personen voll-
ständig zu entfernen.	

§ 25
Entfernung

(1)	 Grabmale und andere Anlagen dürfen vor Ablauf des 
Nutzungsrechts nur mit vorheriger Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung entfernt werden. 	

(2)	 Nach Ablauf des Nutzungsrechtes hat der bisherige 
Nutzungsberechtigte Grabmale und sonstige Anlagen 
zu entfernen, soweit es sich nicht um Grabmale nach 
§ 26 handelt. Macht er davon nicht innerhalb von drei 
Monaten nach der Bekanntmachung über das Abräu-
men der Grabstätten und bei Wahlgräbern innerhalb 
von drei Monaten nach Ablauf der Nutzungszeit oder 
einer darüber hinausgehenden Ruhezeit Gebrauch, 
wird der Kapellenvorstand die Entfernung auf Kos-
ten des Nutzungsberechtigten bzw. der Angehörigen 
veranlassen. Die Kapellengemeinde hat keinen Ersatz 
für Grabmale und sonstige Anlagen zu leisten. Sie ist 
auch nicht zur Aufbewahrung abgeräumter Grabma-
le und anderer Anlagen verpflichtet.	

	 Die Friedhofsverwaltung hat auch keinen Gebühren-
betrag zu erstatten, wenn die verpflichtette Person 
selbst abräumt.	

§ 26
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale

Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale werden 
nach Möglichkeit von der Friedhofsverwaltung erhal-
ten.	

VIII. Leichenräume und Trauerfeiern

§ 27
Leichenhalle

(1)	 Die Leichenhalle befindert sich in der Stadt Springe. 
Dort sind die einzelnen Richtlinien einzusehen.

§ 28
Benutzung der Friedhofskapelle und der Kirche

(1)	 Für verstorbene Mitglieder der Kirchengemeinde 
und für verstorbene Personen, die zum Zeitpunkt 
ihres Todes Mitglieder einer der Arbeitsgemeinschaft 
christlicher Kirchen in Deutschland e. V. angehören-
den Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften waren, 
steht für die Trauerfeier auch die Kirche zur Verfü-
gung.	

(2)	 Die Trauerfeier muss der Würde des Ortes entspre-
chen.	
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(3)	 Die Aufbahrung des Sarges kann versagt werden, 
wenn die verstorbene Person zum Zeitpunkt des 
Todes an einer nach dem Infektionsschutzgesetz 
meldepflichtigen Krankheit gelitten oder bei ihr der 
Verdacht einer solchen Krankheit zu dem genannten 
Zeitpunkt bestanden hat oder wenn Bedenken wegen 
des Zustandes der Leiche bestehen.	

IX. Haftung und Gebühren

§ 29
Haftung

Nutzungsberechtigte Personen haften für alle Schäden, die 
durch von ihnen oder in ihrem Auftrag errichtete Grab-
male, und andere Anlagen entstehen.	

§ 30
Gebühren

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtun-
gen sind Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofs-
gebührenordnung zu entrichten.	

X. Schlussvorschriften

§ 31
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1)	 Diese Ordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen 
Genehmigung am Tage nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.	

(2)	 Gleichzeitig tritt die Friedhofsordnung in der Fas-
sung vom 26.10.1992 außer Kraft.	

Boitzum, 12.04.2011

Der Kirchenvorstand:

Vorsitzender	 L. S.	 Kirchenvorsteher
A. Stuckenberg, P.		  C. Rokahr

Die vorstehende Friedhofsordnung wird hiermit gemäß 
§ 66 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5, Absätze 2 und 5 der Kir-
chengemeindeordnung und der Genehmigungsbefugnis 
gem. § 41 Abs. 2 Satz 2 KKO kirchenaufsichtlich geneh-
migt.

Der Kirchenkreisvorstand

L. S.	 i.A. Richter
Leiter des Kirchenkreisamtes

	F riedhofsordnung (FO) für den Friedhof der Evan-
gelisch-lutherischen Kirchengemeinde Holtensen 
in Springe

Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung 
kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 
13. November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) hat der 
Kirchenvorstand der Evangelisch-lutherischen Kirchenge-
meinde Holtensen am 12.4.2011 folgende Friedhofsord-
nung beschlossen: 
Der Friedhof ist die Stätte, an der die Verstorbenen zur 
letzten Ruhe gebettet werden. Er ist mit seinen Gräbern ein 
sichtbares Zeichen der Vergänglichkeit des Menschen. Er ist 
zugleich ein Ort, an dem die Kirche die Botschaft verkün-
det, dass Christus dem Tode die Macht genommen hat und 
denen, die an ihn glauben, das ewige Leben geben wird. Aus 
dieser Erkenntnis und in dieser Gewissheit erhalten Arbeit 
und Gestaltung auf dem Friedhof Richtung und Weisung.
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I. Allgemeine Vorschriften

§ 1
Geltungsbereich und Friedhofszweck

(1)	 Diese Friedhofsordnung gilt für den Friedhof der 
Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Holten-
sen in seiner jeweiligen Größe. Der Friedhof umfasst 
zurzeit die Flurstücke 181/1 und 447/180 Flur 2 Ge-
markung Holtensen in Größe von insgesamt 0.3417  
ha. Eigentümerin des Flurstückes ist die Evangelisch-
lutherische Kirchengemeinde Holtensen.

(2)	 Der Friedhof dient der Bestattung der Personen, die 
bei ihrem Ableben ihren Wohnsitz in der Evangelisch-
lutherischen Kirchengemeinde Holtensen/ Gemeinde 
Springe Ortsteil Holtensen hatten, sowie derjenigen, 
die bei ihrem Tode ein Recht auf Bestattung in einer 
bestimmten Grabstätte besaßen. Der Friedhof dient 
auch der Bestattung von Fehlgeborenen und Ungebo-
renen i.S.d. Niedersächsischen Bestattungsgesetzes.

(3)	 Andere Bestattungen bedürfen der vorherigen Zu-
stimmung der Friedhofsverwaltung.

§ 2
Friedhofsverwaltung

(1)	 Der Friedhof ist eine unselbständige Anstalt des öf-
fentlichen Rechts. Er wird vom Kirchenvorstand ver-
waltet (Friedhofsverwaltung).

(2)	 Die Verwaltung des Friedhofs richtet sich nach dieser 
Friedhofsordnung sowie den sonstigen kirchlichen 
und staatlichen Vorschriften.

(3)	 Mit der Wahrnehmung der Friedhofsverwaltung 
kann der Kirchenvorstand einzelne Personen, einen 
Ausschuss oder eine kirchliche Verwaltungsstelle be-
auftragen.

(4)	 Erforderliche personenbezogene Daten im Zusam-
menhang mit einer Bestattung, Verleihung, Verlänge-
rung oder Übertragung des Nutzungsrechts an einer 
Grabstätte, einer Anzeige zur Errichtung eines Grab-
mals oder anderer Anlagen, dem Tätigwerden von 
Dienstleistungserbringern sowie mit der Erhebung 
von Gebühren und Entgelten dürfen für den jeweili-
gen Zweck erhoben, verarbeitet und genutzt werden.

§ 3
Schließung und Entwidmung

(1)	 Der Friedhof, einzelne Friedhofsteile und einzel-
ne Grabstätten können aus einem wichtigen Grund 
beschränkt geschlossen, geschlossen und entwidmet 
werden.

(2)	 Nach der beschränkten Schließung dürfen keine 
neuen Nutzungsrechte mehr verliehen werden. Ei-
ne Verlängerung von bestehenden Nutzungsrechten 
darf lediglich zur Anpassung an die Ruhezeit erfol-
gen. Bestattungen dürfen nur noch in Grabstätten 
stattfinden, an denen im Zeitpunkt der beschränkten 
Schließung noch Nutzungsrechte bestehen, sofern 
die Grabstätten noch nicht belegt sind oder sofern zu 
dem genannten Zeitpunkt die Ruhezeiten abgelau-
fen waren. Grabstellen an denen die Ruhezeit nach 
dem Zeitpunkt der beschränkten Schließung abläuft, 
dürfen nicht neu belegt werden. Eingeschränkt wer-
den kann auch der Kreis der Bestattungsberechtig-
ten. Ausnahmen von dieser Einschränkung kann die 
Friedhofsverwaltung im Einzelfall zur Vermeidung 
unbilliger Härten bei bestehenden Nutzungsrechten 
zulassen.

(3)	 Nach der Schließung dürfen Bestattungen nicht mehr 
vorgenommen werden. 

(4)	 Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft als 
Ruhestätte der Verstorbenen aufgehoben. Die Ent-
widmung wird erst ausgesprochen, wenn keine Nut-
zungsrechte mehr bestehen, sämtliche Ruhezeiten 
abgelaufen sind und eine angemessene Pietätsfrist 
vergangen ist.

II. Ordnungsvorschriften

§ 4
Öffnungszeiten

(1)	 Der Friedhof ist für den Besuch täglich von Sonnen-
aufgang bis zum Einbruch der Dunkelheit geöffnet. 

(2)	 Aus besonderem Anlass kann der Friedhof ganz oder 
teilweise für den Besuch vorübergehend geschlossen 
werden.

§ 5
Verhalten auf dem Friedhof

(1)	 Jede Person hat sich auf dem Friedhof der Würde des 
Ortes entsprechend zu verhalten und Äußerungen, 
die sich in verletzender Weise gegen den christlichen 
Glauben oder die evangelische Kirche richten, zu un-
terlassen. Die Anordnungen des Friedhofspersonals 
sind zu befolgen. Die Friedhofsverwaltung kann Per-
sonen, die der Friedhofsordnung zuwiderhandeln, 
das Betreten des Friedhofs untersagen.

(2)	 Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet:
	 a)	die Wege mit Fahrzeugen oder Rollschuhen, In-

linern, Skateboards aller Art – ausgenommen 
Kinderwagen, Rollstühle, Handwagen sowie Fahr-
zeuge der Friedhofsverwaltung und der für den 
Friedhof zugelassenen Dienstleistungserbringer – 
zu befahren,

	 b)	Waren aller Art zu verkaufen sowie Dienstleistun-
gen anzubieten,

	 c)	 an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer 
Bestattung störende Arbeiten auszuführen,

	 d)	Film-, Ton-, Video– und Fotoaufnahmen, außer 
zu privaten Zwecken, zu erstellen und zu verwer-
ten,

	 e)	Druckschriften und andere Medien (z.B. CD, 
DVD) zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, 
die im Rahmen der Bestattungsfeier notwendig 
und üblich sind,

	 f)	 Abraum und Abfälle außerhalb der dafür be-
stimmten Stellen abzulagern oder mitgebrachten 
Unrat zu entsorgen,

	 g)	fremde Grabstätten und die Friedhofsanlagen au-
ßerhalb der Wege zu betreten, zu beschädigen oder 
zu verunreinigen,

	 h)	zu lärmen und zu spielen
(3)	 Hunde sind anzuleinen und Hundekot muss durch 

den Hundehalter beseitigt werden.
(4)	 Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, 

soweit die Interessen Anderer nicht beeinträchtigt 
werden.

(5)	 Besondere Veranstaltungen auf dem Friedhof bedür-
fen der vorherigen Zustimmung der Friedhofsver-
waltung.

§ 6
Gewerbliche Arbeiten

(1)	 Dienstleistungserbringer (Bildhauer, Steinmetze, 
Gärtner, Bestatter usw.) haben die für den Friedhof 
geltenden Bestimmungen zu beachten.

(2)	 Tätig werden dürfen nur solche Dienstleistungser-
bringer, die fachlich geeignet und in betrieblicher 
und personeller Hinsicht zuverlässig sind.
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(3)	 Dienstleistungserbringern kann die Ausübung ihrer 
Tätigkeit von der Friedhofsverwaltung auf Zeit oder 
auf Dauer untersagt werden, wenn der Dienstleis-
tungserbringer nach vorheriger Mahnung gegen für 
den Friedhof geltende Bestimmungen verstoßen hat. 
Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist eine Mah-
nung entbehrlich.

(4)	 Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und 
Materialien dürfen auf dem Friedhof nur vorüberge-
hend und nur an Stellen gelagert werden, an denen 
sie nicht hindern. Die Arbeits- und Lagerplätze sind 
nach Beendigung der Tagesarbeit zu säubern und in 
einem ordnungsgemäßen Zustand zu verlassen und 
bei Unterbrechung der Tagesarbeit so herzurichten, 
dass eine Behinderung Anderer ausgeschlossen ist. 
Die Dienstleistungserbringer dürfen auf dem Fried-
hof keinen Abraum lagern. Geräte von Dienstleis-
tungserbringern dürfen nicht an oder in den Wasser
entnahmestellen des Friedhofs gereinigt werden. 

(5)	 Dienstleistungserbringer haften gegenüber dem 
Friedhofsträger für alle Schäden, die sie im Zu-
sammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof 
schuldhaft verursachen.

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften

§ 7
Anmeldung einer Bestattung

(1)	 Eine Bestattung ist unter Vorlage der gesetzlich vor-
geschriebenen Unterlagen rechtzeitig bei der Fried-
hofsverwaltung anzumelden. Dabei ist mitzuteilen, 
wer die Bestattung leiten und wer sonst bei der Be-
stattung (einschließlich Trauerfeier) gestaltend mit-
wirken wird.

(2)	 Die Friedhofsverwaltung kann die Person, die die 
Bestattung leiten oder bei der Bestattung gestaltend 
mitwirken soll, ausschließen, wenn sie verletzende 
Äußerungen gegen den christlichen Glauben oder die 
evangelische Kirche getan hat und eine Wiederho-
lung zu erwarten ist.

(3)	 Vor einer Bestattung in einer Wahlgrabstätte, an der 
ein Nutzungsrecht verliehen ist, ist das Nutzungs-
recht nachzuweisen.

(4)	 Die Friedhofsverwaltung setzt im Benehmen mit der 
antragstellenden Person Ort und Zeit der Bestattung 
fest. Die Wünsche der Angehörigen sollen dabei nach 
Möglichkeit berücksichtigt werden.

§ 8
Beschaffenheit von Särgen und Urnen

(1)	 Erdbestattungen sind nur in geschlossenen, feuchtig-
keitshemmenden Särgen zulässig. Von der Sargpflicht 
nach Satz 1 kann die untere Gesundheitsbehörde 
Ausnahmen zulassen, wenn in der zu bestattenden 
Person ein wichtiger Grund vorliegt und ein öffent-
licher Belang nicht entgegensteht.

(2)	 Für Erdbestattungen darf kein Sarg verwendet wer-
den, der geeignet ist, nachhaltig die physikalische, 
chemische oder biologische Beschaffenheit des Bo-
dens oder des Grundwassers zu verändern oder der 
die Verwesung der Leiche nicht innerhalb der festge-
setzten Ruhefrist ermöglicht.

(3)	 Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und 
im Mittelmaß 0,65 m breit sein. Für größere Särge 
ist die Zustimmung der Friedhofsverwaltung bei der 
Anmeldung der Bestattung einzuholen.

(4)	 Für Sargauskleidungen, Leichenhüllen und Leichen-
bekleidungen gelten die Anforderungen des Absatzes 
2 entsprechend.

(5)	 Es dürfen keine Urnen, Überurnen oder Schmuck
urnen verwendet werden, die aus Kunststoffen oder 
sonstigen nicht verrottbaren Werkstoffen hergestellt 
oder die geeignet sind, nachhaltig die physikalische, 
chemische oder biologische Beschaffenheit des Bo-
dens oder des Grundwassers zu verändern.

§ 9
Ruhezeiten

 
(1)	 Die Ruhezeit für Leichen beträgt 30 Jahre, bei verstor-

benen Kindern bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 20 
Jahre.

(2)	 Die Ruhezeit für Aschen beträgt 30 Jahre.

§ 10
Umbettungen und Ausgrabungen

(1)	 Umbettungen dürfen zur Wahrung der Totenruhe 
grundsätzlich nicht vorgenommen werden.

(2)	 Leichen und Aschenreste in Urnen dürfen vor Ablauf 
der Ruhezeit nur mit Genehmigung der unteren Ge-
sundheitsbehörde ausgegraben oder umgebettet wer-
den.

(3)	 Die berechtigte Person hat sich gegenüber der Fried-
hofsverwaltung schriftlich zu verpflichten, alle Kos-
ten zu übernehmen, die bei der Umbettung durch Be-
schädigung und Wiederinstandsetzung gärtnerischer 
oder baulicher Anlagen an Nachbargrabstätten oder 
Friedhofsanlagen entstehen.

(4)	 Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird 
durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder ge-
hemmt.

(5)	 Grabmale, andere Anlagen, ihr Zubehör und Pflanzen 
können umgesetzt werden, wenn Gestaltungsbestim-
mungen des neuen Grabfeldes nicht entgegenstehen.

IV. Grabstätten

§ 11
Allgemeines

(1)	 Folgende Arten von Grabstätten stehen zur Verfü-
gung: 

	 a)	Reihengrabstätten (§ 12),
	 b)	Wahlgrabstätten (§ 13),
	 c)	 Urnenwahlgrabstätten (§ 14),
	 d)	Rasenreihengrabstellen (§ 15).
(2)	 Die Grabstätten bleiben im Eigentum des Friedhofs

trägers. An ihnen werden nur öffentlichrechtliche 
Nutzungsrechte nach Maßgabe dieser Ordnung in 
der jeweils geltenden Fassung verliehen. Ein Nut-
zungsrecht kann jeweils nur einer einzelnen Person, 
nicht mehreren Personen zugleich zustehen. Nut-
zungsberechtigte Personen haben jede Änderung ih-
rer Anschrift der Friedhofsverwaltung mitzuteilen.

(3)	 Rechte an Reihengrabstätten werden nur im Todesfall 
vergeben. Ein Anspruch auf Verleihung oder Wieder-
erwerb eines Nutzungsrechtes an einer Grabstätte in 
bestimmter Lage sowie auf Unveränderlichkeit der 
Umgebung besteht nicht.

(4)	 In einer Grabstelle darf grundsätzlich nur eine Leiche 
oder Asche bestattet werden. Eine verstorbene Mutter 
und ihr gleichzeitig – bei oder kurz nach der Geburt – 
verstorbenes Kind oder zwei gleichzeitig verstorbene 
Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr dürfen in 
einer Grabstelle bestattet werden.

(5)	 In einer bereits belegten Wahl- oder Urnenwahl-
grabstelle darf zusätzlich eine Asche bestattet wer-
den, wenn die bereits bestattete Person der Ehegatte 
oder die Ehegattin oder der Lebenspartner oder die 
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Lebenspartnerin nach dem Gesetz über die eingetra-
gene Lebenspartnerschaft oder ein naher Verwandter 
war.

(6)	 Bei neu anzulegenden Grabstätten sollen die Grab-
stellen etwa folgende Größe haben: a) für Särge von 
Kindern: Länge: 1,20 m / Breite: 0,90 m, von Erwach-
senen: Länge: 2,50 m / Breite: 1,20 m, b) für Urnen: 
Länge: 0,60 m / Breite: 0,60 m. Für die bisherigen 
Grabstätten gelten die übernommenen Maße. Im 
Einzelnen ist der Gestaltungsplan für den Friedhof 
maßgebend.

(7)	 Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Ober-
kante Sarg bis Erdoberfläche (ohne Grabhügel) 0,90 
m, von der Oberkante Urne bis Erdoberfläche 0,50 m. 
Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander 
durch mindestens 0,30 m starke Erdwände getrennt 
sein.

(8)	 Ein Grab darf nur von Personen ausgehoben und 
zugefüllt werden, die dafür von der Friedhofsverwal-
tung bestimmt oder zugelassen sind.

(9)	 Die nutzungsberechtigte Person muss Grabzubehör 
(Grabmal, Einfassung, Lampen, Vasen, Großgehölze 
usw.), soweit erforderlich, vor der Bestattung auf ihre 
Kosten entfernen. Über das Erfordernis entscheidet 
die Friedhofsverwaltung.

(10)	Kommt die nutzungsberechtigte Person ihrer Ver-
pflichtung aus Absatz 9 nicht nach und muss beim 
Ausheben des Grabes das Grabzubehör von dem 
Friedhofsträger entfernt werden, sind die dadurch 
entstehenden Kosten von der nutzungsberechtigten 
Person dem Friedhofsträger zu erstatten. Ein An-
spruch auf Wiederverwendung herausgenommener 
Pflanzen besteht nicht.

§ 12
Reihengrabstätten

(1)	 Reihengrabstätten sind Grabstätten mit einer Grab-
stelle für eine Erdbestattung, die anlässlich einer Be-
stattung der Reihe nach für die Dauer der Ruhezeit 
vergeben werden. Das Nutzungsrecht kann nicht ver-
längert werden.

(2)	 Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen 
davon wird sechs Monate vor Ablauf der Ruhezeit 
durch ein Hinweisschild auf dem betreffenden Grab-
feld bekannt gemacht.

§ 13
Wahlgrabstätten

(1)	 Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattun-
gen, die mit einer oder mehreren Grabstellen verge-
ben werden. Die Dauer des Nutzungsrechtes beträgt 
30 Jahre, vom Tage der Verleihung an gerechnet. Über 
das Nutzungsrecht wird eine Urkunde ausgestellt.

(2)	 Das Nutzungsrecht kann mit Ausnahme der Fälle 
nach § 3 Absatz 2 auf Antrag für die gesamte Wahl-
grabstätte um mindestens 5 Jahre bis zu 30 Jahre 
verlängert werden. Die Friedhofsverwaltung ist nicht 
verpflichtet, zur rechtzeitigen Stellung eines Verlän-
gerungsantrages aufzufordern. Bei einer Bestattung 
verlängert sich das Nutzungsrecht für die gesam-
te Wahlgrabstätte bis zum Ablauf der Ruhezeit. Die 
Gebühren für die Verlängerung richten sich nach der 
jeweiligen Gebührenordnung.

(3)	 In einer Wahlgrabstätte dürfen die nutzungsberech-
tigte Person und folgende Angehörige bestattet wer-
den: 

	 a)	Ehegatte,
	 b)	Lebenspartner oder Lebenspartnerin nach dem 

Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft,

	 c)	 Kinder, Stiefkinder sowie deren Ehegatten,
	 d)	Enkel,
	 e)	Eltern,
	 f)	 Geschwister,
	 g)	Stiefgeschwister,
	 h)	die nicht unter Buchstaben a) bis g) fallenden Er-

ben. 
	 Grundsätzlich entscheidet die nutzungsberechtigte 

Person, wer von den bestattungsberechtigten Perso-
nen bestattet wird. Kann nach dem Tode einer bestat-
tungsberechtigten Person die Entscheidung der nut-
zungsberechtigten Person der Friedhofsverwaltung 
nicht rechtzeitig vor der Bestattung mitgeteilt werden, 
so ist die Friedhofsverwaltung nach pflichtgemäßer 
Prüfung berechtigt,die Bestattung zuzulassen. Die 
Bestattung anderer, auch nichtverwandter Personen 
bedarf eines Antrags der nutzungsberechtigten Per-
son und der Genehmigung der Friedhofsverwaltung.

(4)	 Die nutzungsberechtigte Person kann zu ihren Leb-
zeiten ihr Nutzungsrecht auf eine der in Absatz 3 
Buchstaben a) bis h) genannten Personen übertragen; 
zur Rechtswirksamkeit der Übertragung sind schrift-
liche Erklärungen der bisherigen und der neuen nut-
zungsberechtigten Person sowie die schriftliche Ge-
nehmigung der Friedhofsverwaltung erforderlich.

(5)	 Die nutzungsberechtigte Person soll der Friedhofs-
verwaltung schriftlich mitteilen, auf welchen ihrer 
bestattungsberechtigten Angehörigen das Nutzungs-
recht nach ihrem Tode übergehen soll. Eine schriftli-
che Einverständniserklärung der Rechtsnachfolgerin 
oder des Rechtsnachfolgers ist beizubringen. Hat 
die nutzungsberechtigte Person nicht bestimmt, auf 
wen das Nutzungsrecht nach ihrem Tode übergehen 
soll, so geht das Nutzungsrecht an die nach Absatz 3 
bestattungsberechtigten Angehörigen in der dort ge-
nannten Reihenfolge über. Dabei steht das Nutzungs-
recht innerhalb der einzelnen Gruppen der jeweils 
ältesten Person zu. Der Rechtsnachfolger oder die 
Rechtsnachfolgerin hat der Friedhofsverwaltung auf 
deren Verlangen nachzuweisen, dass er neuer Nut-
zungsberechtigter oder sie neue Nutzungsberechtigte 
ist. Ist der Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfol-
gerin nicht daran interessiert, das Nutzungsrecht zu 
behalten, so kann er oder sie das Nutzungsrecht auf 
eine andere der in Absatz 3 genannten Personen oder, 
wenn eine solche nicht vorhanden ist, auf eine Person 
übertragen, die aufgrund ihres oder seines Nutzungs-
rechtes bestattungsberechtigt nach Absatz 3 gewor-
den ist. Für die Übertragung gilt Absatz 4.

§ 14
Urnenwahlgrabstätten

(1) Urnenwahlgrabstätten werden mit einer oder meh-
reren Grabstellen zur Bestattung einer Asche für die 
Dauer von 30 Jahren vergeben.

(2)	 Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas 
anderes ergibt, gelten für Urnenwahlgrabstätten auch 
die Vorschriften für Wahlgrabstätten (§ 13).

§ 15
Rasenreihengrabstätten

(1)	 Rasenreihengrabstätten sind Grabstätten für Erdbe-
stattungen oder Aschen mit einem Grabplatz. Die 
Dauer des Nutzungsrechtes beträgt 30 Jahre, vom Ta-
ge der Verleihung an gerechnet. Über des Nutzungs-
recht wird eine Urkunde ausgestellt.

	 Die Pflege liegt ausschließlich in der Hand des Fried-
hofsträgers. Eine eigene Grabgestaltung (mit Ausnah-
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me der Grabplatte, §15 Abs. 2) durch die nutzungsbe-
rechtigte oder andere Personen ist nicht zulässig. Blu-
menschmuck oder Figuren dürfen auf der Grabstätte 
nicht abgestellt werden. Hierfür ist ein zentraler Platz 
zum Gedenken vorhanden.

(2)	 Auf Rasenreihengrabstätten sind nur liegende, bün-
dig mit der Rasenfläche einzusetzende Grabplatten 
aus unpoliertem und ungeschliffenem Naturstein 
ohne erhabene (aufgesetzte) Schrift mit einer Größe 
von 45x35x6 cm zulässig. Eine Einfassung ist nicht 
zulässig.

(3)	 Die Vorschriften des § 12 gelten entsprechend.

§ 16
Rückgabe von Wahlgrabstätten

(1)	 Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann 
jederzeit, an teilbelegten Grabstätten erst nach Ab-
lauf der letzten Ruhezeit, zurückgegeben werden. Die 
Rückgabe ist nur für die gesamte Grabstätte zulässig. 
Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung.

(2)	 Bei der Rückgabe von Nutzungsrechten an Wahl-
grabstätten besteht kein Anspruch auf Gebührener-
stattung.

(3)	 Die Friedhofsverwaltung kann mit den Nutzungs-
berechtigten übergrosser Wahlgrabstätten (Wahl-
grabstätten mit mehr als 4 Grabstellen) besondere 
schriftliche Vereinbarungen über die künftige Nut-
zung abschließen. Ein Anspruch auf Abschluss von 
derartigen Vereinbarungen besteht nicht.

§ 17
Bestattungsverzeichnis

Die Friedhofsverwaltung führt über die Bestattungen ein 
Verzeichnis, aus dem sich nachvollziehen lässt, wer an wel-
cher Stelle bestattet ist und wann die Ruhezeit abläuft.

V. Gestaltung der Grabstätten und Grabmale

§ 18
Gestaltungsgrundsatz

Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Umgebung 
anzupassen, dass der Friedhofszweck und die Würde des 
Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner Ge-
samtanlage gewahrt wird.

§ 19
Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen 

und anderen Anlagen

(1)	 Grabmale und andere Anlagen dürfen nicht so gestal-
tet werden, dass sie eine Verunstaltung des Friedhofes 
bewirken oder Friedhofsbesucher in ihrer Andacht 
stören können. Die Gestaltung darf sich ferner nicht 
gegen den christlichen Glauben richten. Im Übrigen 
gilt § 18 entsprechend. Werkstattbezeichnungen dür-
fen nur unten an der Seite oder Rückseite eines Grab-
mals in unauffälliger Weise angebracht werden.

(2)	 Es sollen nur Grabmale einschließlich anderer Anla-
gen errichtet werden, die nachweislich in der Wert-
schöpfungskette ohne ausbeuterische Kinderarbeit 
im Sinne des „Übereinkommens 182 der Internati-
onalen Arbeitsorganisation (ILO) über das Verbot 
und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit“ hergestellt 
sind.

(3)	 Grabmale und andere Anlagen sind dauernd in wür-
digem und verkehrssicherem Zustand zu halten. 

Hierfür sind die nutzungsberechtigten Personen ver-
antwortlich.

(4)	 Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, ande-
ren Anlagen oder Teilen davon gefährdet, sind die für 
die Unterhaltung verantwortlichen nutzungsberech-
tigten Personen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu 
schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann der Friedhofs-
träger auf Kosten der nutzungsberechtigten Personen 
Sicherungsmaßnahmen treffen (z.B. Absperrungen, 
Umlegen von Grabmalen).

	 Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftli-
cher Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht 
innerhalb einer festzusetzenden angemessenen Frist 
beseitigt, ist der Friedhofsträger berechtigt, die Grab-
male, andere Anlagen oder Teile davon auf Kosten 
der nutzungsberechtigten Personen zu entfernen. 
Sind nutzungsberechtigte Personen nicht bekannt 
oder ohne besonderen Aufwand nicht zu ermitteln, 
genügen als Aufforderung eine öffentliche Bekannt-
machung und ein Hinweisschild auf den Grabstätten, 
das für die Dauer von einem Monat aufgestellt wird.

VI. Anlage und Pflege der Grabstätten

§ 20
Allgemeines

(1)	 Die Grabstätten müssen binnen sechs Monaten nach 
der Belegung oder nach dem Erwerb des Nutzungs-
rechts angelegt sein. Sie dürfen nur mit Gewächsen 
bepflanzt werden, durch die benachbarte Grabstätten 
und öffentliche Anlagen nicht beeinträchtigt werden. 
Das Pflanzen von Bäumen ist auf den Grabstätten 
nicht gestattet.

(2)	 Zur gärtnerischen Anlage und Pflege sind die jeweili-
gen nutzungsberechtigten Personen verpflichtet. Die 
Verpflichtung zur Pflege besteht bis zum Ablauf des 
Nutzungsrechtes.

(3)	 Die Friedhofsverwaltung ist befugt, stark wuchernde, 
absterbende oder Bestattungen behindernde Hecken 
und Sträucher zu beschneiden oder zu beseitigen. 
Verwelkte Blumen, Kränze usw. sind von den Grab-
stätten zu entfernen und an den dafür vorgesehenen 
Plätzen abzulegen.

(4)	 Die Unterhaltung und Veränderung der gärtneri-
schen Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegt al-
lein der Friedhofsverwaltung.

(5)	 Der Friedhofsträger ist nicht verpflichtet, zur Verhü-
tung von Schäden, die durch fremde Personen und 
Tiere hervorgerufen werden, Vorkehrungen zu tref-
fen.

§ 21
Grabpflege, Grabschmuck

(1)	 Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Wild-
krautbekämpfungsmitteln sowie von biologisch nicht 
abbaubaren Reinigungsmitteln zur Grabpflege und 
Reinigung von Grabmalen und anderen Anlagen ist 
nicht gestattet.

(2)	 Kunststoffe dürfen in sämtlichen Produkten der 
Trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, Trauerge-
binden, Trauergestecken, in Grabschmuck und bei 
Grabeinfassungen sowie bei Pflanzenanzuchtbehäl-
tern, die an der Pflanze verbleiben, nicht verwendet 
werden. Ausgenommen sind Grabvasen und Markie-
rungszeichen.

(3)	 Die Verwendung von Blechdosen, Gläsern, Flaschen 
o. ä. ist nicht gestattet.
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§ 22
Vernachlässigung

(1)	 Wird eine Grabstätte nicht vorschriftsmäßig herge-
richtet oder gepflegt, hat die nutzungsberechtigte 
Person nach schriftlicher Aufforderung der Fried-
hofsverwaltung die Grabstätte innerhalb einer ange-
messenen Frist in Ordnung zu bringen. Kommt sie 
der Verpflichtung nicht nach, kann die Friedhofsver-
waltung die Grabstätte auf Kosten der nutzungsbe-
rechtigten Person in Ordnung bringen oder bringen 
lassen. Ist die nutzungsberechtigte Person der Ver-
pflichtung aus Satz 1 nicht nachgekommen, kann die 
Friedhofs verwaltung auch das Nutzungsrecht ohne 
Entschädigung entziehen, soweit sie die nutzungsbe-
rechtigte Person schriftlich unter Fristsetzung hier-
auf hingewiesen hat. In dem Entziehungsbescheid 
wird die nutzungsberechtigte Person aufgefordert, 
das Grabmal und die anderen Anlagen innerhalb von 
drei Monaten nach Unanfechtbarkeit des Bescheides 
zu entfernen.

(2)	 Ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt 
oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, 
wird durch eine öffentliche Bekanntmachung auf 
die Verpflichtung zur Herrichtung und Pflege hin-
gewiesen. Außerdem wird die unbekannte nutzungs-
berechtigte Person durch ein Hinweisschild auf der 
Grabstätte aufgefordert, sich mit der Friedhofsver-
waltung in Verbindung zu setzen. Bleibt die Aufforde-
rung oder der Hinweis drei Monate unbeachtet, kann 
die Friedhofsverwaltung  a) die Grabstätte abräumen, 
einebnen und einsäen und b) Grabmale und andere 
Anlagen beseitigen lassen.

(3)	 Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1 
Satz 1 entsprechend. Wird die Aufforderung nicht 
befolgt oder ist die nutzungsberechtigte Person nicht 
bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu 
ermitteln, kann die Friedhofsverwaltung den Grab-
schmuck auf Kosten der nutzungsberechtigten Per-
son entfernen oder entfernen lassen.

VII. Grabmale und andere Anlagen

§ 23
Errichtung und Änderung von Grabmalen

(1)	 Die Errichtung und jede Änderung von Grabmalen 
und anderen Anlagen sind der Friedhofsverwaltung 
anzuzeigen mit der Erklärung, dass das Vorhaben der 
gültigen Friedhofsordnung und den Vorgaben des 
technischen Regelwerks entspricht. Eine Genehmi-
gung ist nicht erforderlich, wenn auf einem bereits 
vorhandenen Grabmal anläßlich einer weiteren Bei-
setzung lediglich der Name, die Berufsbezeichnung, 
das Geburts- und Sterbedatum des Beigesetzten in 
gleicher Ausführung wie die vorhandene Beschrif-
tung angebracht werden soll.

(2)	 Der Anzeige ist der Grabmalentwurf in einem geeig-
neten Maßstab beizufügen. In den Anzeigeunterlagen 
sollen alle wesentlichen Teile erkennbar, die Dar-
stellung der Befestigungsmittel mit Bemaßung und 
Materialangaben sowie die Gründungstechnik mit 
Maßangaben und Materialbenennung in den Anzei-
geunterlagen eingetragen sein.

(3)	 Mit dem Vorhaben darf drei Monate nach Vorlage 
der vollständigen Anzeige begonnen werden, wenn 
seitens der Friedhofsverwaltung in dieser Zeit keine 
Bedenken wegen eines Verstoßes gegen die Fried-
hofsordnung oder das technische Regelwerk geltend 
gemacht werden. Vor Ablauf von drei Monaten darf 
begonnen werden, wenn die Friedhofsverwaltung 

schriftlich die Übereinstimmung mit der geltenden 
Friedhofsordnung und die Vollständigkeit der Anzei-
ge der sicherheitsrelevanten Daten bestätigt.

(4)	 Das Vorhaben ist erneut anzuzeigen, wenn das Grab-
mal oder die sonstige bauliche Anlage nicht binnen 
eines Jahres nach Einreichen der Anzeige errichtet 
oder geändert worden ist.

(5)	 Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen 
müssen verkehrssicher sein. Sie sind entsprechend 
ihrer Größe nach den allgemeinen Regeln der Bau-
kunst zu fundamentieren und so zu befestigen, dass 
sie dauernd standsicher sind und auch beim Öffnen 
benachbarter Gräber nicht umstürzen. Maßgebendes 
Regelwerk zur Auslegung der Regeln der Baukunst ist 
ausschließlich die aktuelle Fassung der „Technischen 
Anleitung zur Standsicherheit von Grabmalanlagen 
(TA Grabmal) der Deutschen Naturstein-Akademie 
e.V. (DENAK)“. Die TA Grabmal gilt für die Planung, 
Erstellung, Ausführung, die Abnahmeprüfung und 
jährliche Prüfung der Grabmalanlagen.

(6)	 Für alle neu errichteten, versetzten und reparierten 
Grabmale hat der Steinmetz oder sonstige Dienstleis-
tungserbringer (mit gleichwertiger Qualifikation in 
Befestigungstechnik, Planung, Berechnung und Aus-
führung von Gründungen) eine Abnahmeprüfung 
nach Abschnitt 4 der TA Grabmal vorzunehmen. Die 
gleichwertige Qualifikation i.S.v. Satz 1 ist zweifelsfrei 
nachzuweisen. Der Prüfablauf ist nachvollziehbar zu 
dokumentieren.

(7)	 Die nutzungsberechtigte Person oder eine von ihr 
bevollmächtigte Person hat der Friedhofsverwaltung 
spätestens sechs Wochen nach Fertigstellung der 
Grabmalanlage die Dokumentation der Abnahme-
prüfung und die Abnahmebescheinigung entspre-
chend den Anforderungen der TA Grabmal vorzule-
gen. 

(8)	 Fachlich geeignet i.S.v. § 6 Absatz 2 sind Dienstleis-
tungserbringer, die aufgrund ihrer Ausbildung in der 
Lage sind, unter Beachtung der örtlichen Gegeben-
heiten des Friedhofes die angemessene Gründungsart 
zu wählen und nach der TA Grabmal die erforder-
lichen Fundamentabmessungen zu berechnen. Die 
Dienstleistungserbringer müssen in der Lage sein, für 
die Befestigung der Grabmalteile das richtige Befes-
tigungsmittel auszuwählen, zu dimensionieren und 
zu montieren. Ferner müssen sie die Standsicherheit 
von Grabmalanlagen beurteilen können und fähig 
sein, mit Hilfe von Messgeräten die Standsicherheit 
zu kontrollieren und zu dokumentieren.

(9)	 Entspricht die Ausführung eines errichteten oder 
veränderten Grabmals und anderer Anlagen nicht 
den Anzeigeunterlagen und den Vorgaben der Fried-
hofsordnung, setzt die Friedhofsverwaltung der nut-
zungsberechtigten Person eine angemessene Frist 
zur Beseitigung oder Abänderung des Grabmals und 
anderer Anlagen. Nach ergebnislosem Ablauf der 
Frist kann die Friedhofsverwaltung die Abänderung 
oder Beseitigung auf Kosten der nutzungsberechtig-
ten Person veranlassen. Bei nicht ordnungsmäßiger 
Gründung und Befestigung des Grabmals und ande-
rer Anlagen gilt § 19 Absatz 4.

§ 24
Mausoleen und gemauerte Grüfte

(1)	 Soweit auf den Friedhöfen Mausoleen oder gemauer-
te Grüfte bestehen, können sie im Rahmen der beste-
henden Nutzungsrechte genutzt werden. Neubauten 
sind nicht möglich. Im Übrigen gelten § 19 Absätze 3 
und 4 entsprechend.
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(2)	 Die Verleihung neuer Nutzungsrechte an vorhan-
denen Mausoleen oder gemauerten Grüften ist nur 
möglich, wenn sich die nutzungsberechtigten Perso-
nen in schriftlichen Verträgen gegenüber der Fried-
hofsverwaltung verpflichten, alle mit der Instandset-
zung und Unterhaltung der Mausoleen und Grüfte 
verbundenen Kosten und die Verkehrssicherungs-
pflicht zu übernehmen. Nach Beendigung des Nut-
zungsrechts sind die Mausoleen oder gemauerten 
Grüfte von den nutzungsberechtigten Personen voll-
ständig zu entfernen.

§ 25
Entfernung

(1)	 Grabmale und andere Anlagen dürfen vor Ablauf des 
Nutzungsrechts nur mit vorheriger Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung entfernt werden. 

(2)	 Nach Ablauf des Nutzungsrechtes hat der bisherige 
Nutzungsberechtigte Grabmale und sonstige Anlagen 
zu entfernen, soweit es sich nicht um Grabmale nach 
§ 26 handelt. Macht er davon nicht innerhalb von drei 
Monaten nach der Bekanntmachung über das Abräu-
men der Grabstätten und bei Wahlgräbern innerhalb 
von drei Monaten nach Ablauf der Nutzungszeit oder 
einer darüber hinausgehenden Ruhezeit Gebrauch, 
wird der Kapellenvorstand die Entfernung auf Kosten 
des Nutzungsberechtigten bzw. der Angehörigen ver-
anlassen. Die Kapellengemeinde hat keinen Ersatz für 
Grabmale und andere Anlagen zu leisten. Sie ist auch 
nicht zur Aufbewahrung abgeräumter Grabmale und 
anderer Anlagen verpflichtet. 

	 Die Friedhofsverwaltung hat auch keinen Gebüh-
renbetrag zu erstatten, wenn die verpflichtete Person 
selbst abräumt.

§ 26
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale

Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale werden 
nach Möglichkeit von der Friedhofsverwaltung erhalten.

VIII. Leichenräume und Trauerfeiern

§ 27
Leichenhalle

(1) 	 Die Leichenhalle befindet sich in der Stadt Springe. 
Dort sind die einzelnen Richtlinien einzusehen.

§ 28
Benutzung der Friedhofskapelle und der Kirche

(1)	 Für verstorbene Mitglieder der Kirchengemeinde 
und für verstorbene Personen, die zum Zeitpunkt 
ihres Todes Mitglieder einer der Arbeitsgemeinschaft 
christlicher Kirchen in Deutschland e. V. angehören-
den Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften waren, 
steht für die Trauerfeier auch die Kirche zur Verfü-
gung.

(2)	 Die Trauerfeier muss der Würde des Ortes entspre-
chen.

(3)	 Die Aufbahrung des Sarges kann versagt werden, 
wenn die verstorbene Person zum Zeitpunkt des 
Todes an einer nach dem Infektionsschutzgesetz 
meldepflichtigen Krankheit gelitten oder bei ihr der 
Verdacht einer solchen Krankheit zu dem genannten 
Zeitpunkt bestanden hat oder wenn Bedenken wegen 
des Zustandes der Leiche bestehen.

IX. Haftung und Gebühren

§ 29
Haftung

Nutzungsberechtigte Personen haften für alle Schäden, die 
durch von ihnen oder in ihrem Auftrag errichtete Grab-
male, und andere Anlagen entstehen.

§ 30
Gebühren

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtun-
gen sind Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofs-
gebührenordnung zu entrichten.

X. Schlussvorschriften

§ 31
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1)	 Diese Ordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen 
Genehmigung am Tage nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

(2)	 Gleichzeitig tritt die Friedhofsordnung in der Fas-
sung vom 26.10.1992 außer Kraft.

Holtensen, 12.04.2011

Der Kirchenvorstand:

Vorsitzender	 L. S.	 Kirchenvorsteher
A. Stuckenberg, P.		  C. Rokahr

Die vorstehende Friedhofsordnung wird hiermit gemäß 
§ 66 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5, Absätze 2 und 5 der Kir-
chengemeindeordnung und der Genehmigungsbefugnis 
gem. § 41 Abs. 2 Satz 2 KKO kirchenaufsichtlich geneh-
migt.

Pattensen, den 16.08.2011

Der Kirchenkreisvorstand

L. S.	 i.A. Richter
Leiter des Kirchenkreisamtes

	F riedhofsordnung (FO) für den Friedhof der Evan-
gelisch-lutherischen Kapellengemeinde Sorsum in 
Elze

Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung 
kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 
13. November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) hat der 
Kapellenvorstand der Evangelisch-lutherischen Kapel-
lengemeinde Sorsum am 12.4.2011 folgende Friedhofs-
ordnung beschlossen: Der Friedhof ist die Stätte, an der 
die Verstorbenen zur letzten Ruhe gebettet werden. Er ist 
mit seinen Gräbern ein sichtbares Zeichen der Vergäng-
lichkeit des Menschen. Er ist zugleich ein Ort, an dem die 
Kirche die Botschaft verkündet, dass Christus dem Tode 
die Macht genommen hat und denen, die an ihn glauben, 
das ewige Leben geben wird. Aus dieser Erkenntnis und in 
dieser Gewissheit erhalten Arbeit und Gestaltung auf dem 
Friedhof Richtung und Weisung.
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I. Allgemeine Vorschriften

§ 1
Geltungsbereich und Friedhofszweck

(1)	 Diese Friedhofsordnung gilt für den Friedhof der 
Evangelisch-lutherischen Kapellengemeinde Sorsum 
in seiner jeweiligen Größe. Der Friedhof umfasst zur-
zeit das Flurstück 356/5 Flur 1 Gemarkung Sorsum 
in Größe von insgesamt 0.2621 ha. Eigentümerin des 
Flurstückes ist die Evangelisch-lutherische Kapellen-
gemeinde Sorsum.

(2)	 Der Friedhof dient der Bestattung der Personen, die 
bei ihrem Ableben ihren Wohnsitz in der Evangelisch-
lutherischen Kapellengemeinde Sorsum/ Gemeinde 
Elze Ortsteil Sorsum hatten, sowie derjenigen, die 
bei ihrem Tode ein Recht auf Bestattung in einer 

bestimmten Grabstätte besaßen. Der Friedhof dient 
auch der Bestattung von Fehlgeborenen und Ungebo-
renen i.S.d. Niedersächsischen Bestattungsgesetzes.

(3)	 Andere Bestattungen bedürfen der vorherigen Zu-
stimmung der Friedhofsverwaltung.

§ 2
Friedhofsverwaltung

(1)	 Der Friedhof ist eine unselbständige Anstalt des öf-
fentlichen Rechts. Er wird vom Kapellenvorstand ver-
waltet (Friedhofsverwaltung).

(2)	 Die Verwaltung des Friedhofs richtet sich nach dieser 
Friedhofsordnung sowie den sonstigen kirchlichen 
und staatlichen Vorschriften.

(3)	 Mit der Wahrnehmung der Friedhofsverwaltung 
kann der Kapellenvorstand einzelne Personen, einen 
Ausschuss oder eine kirchliche Verwaltungsstelle be-
auftragen.

(4)	 Erforderliche personenbezogene Daten im Zusam-
menhang mit einer Bestattung, Verleihung, Verlänge-
rung oder Übertragung des Nutzungsrechts an einer 
Grabstätte, einer Anzeige zur Errichtung eines Grab-
mals oder anderer Anlagen, dem Tätigwerden von 
Dienstleistungserbringern sowie mit der Erhebung 
von Gebühren und Entgelten dürfen für den jeweili-
gen Zweck erhoben, verarbeitet und genutzt werden.

§ 3
Schließung und Entwidmung

(1)	 Der Friedhof, einzelne Friedhofsteile und einzel-
ne Grabstätten können aus einem wichtigen Grund 
beschränkt geschlossen, geschlossen und entwidmet 
werden.

(2)	 Nach der beschränkten Schließung dürfen keine 
neuen Nutzungsrechte mehr verliehen werden. Ei-
ne Verlängerung von bestehenden Nutzungsrechten 
darf lediglich zur Anpassung an die Ruhezeit erfol-
gen. Bestattungen dürfen nur noch in Grabstätten 
stattfinden, an denen im Zeitpunkt der beschränkten 
Schließung noch Nutzungsrechte bestehen, sofern 
die Grabstätten noch nicht belegt sind oder sofern zu 
dem genannten Zeitpunkt die Ruhezeiten abgelau-
fen waren. Grabstellen an denen die Ruhezeit nach 
dem Zeitpunkt der beschränkten Schließung abläuft, 
dürfen nicht neu belegt werden. Eingeschränkt wer-
den kann auch der Kreis der Bestattungsberechtig-
ten. Ausnahmen von dieser Einschränkung kann die 
Friedhofsverwaltung im Einzelfall zur Vermeidung 
unbilliger Härten bei bestehenden Nutzungsrechten 
zulassen.

(3)	 Nach der Schließung dürfen Bestattungen nicht mehr 
vorgenommen werden. 

(4)	 Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft als 
Ruhestätte der Verstorbenen aufgehoben. Die Ent-
widmung wird erst ausgesprochen, wenn keine Nut-
zungsrechte mehr bestehen, sämtliche Ruhezeiten 
abgelaufen sind und eine angemessene Pietätsfrist 
vergangen ist.

II. Ordnungsvorschriften

§ 4
Öffnungszeiten

(1)	 Der Friedhof ist für den Besuch täglich von Sonnen-
aufgang bis zum Einbruch der Dunkelheit geöffnet. 

(2)	 Aus besonderem Anlass kann der Friedhof ganz oder 
teilweise für den Besuch vorübergehend geschlossen 
werden.
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§ 5
Verhalten auf dem Friedhof

(1)	 Jede Person hat sich auf dem Friedhof der Würde des 
Ortes entsprechend zu verhalten und Äußerungen, 
die sich in verletzender Weise gegen den christlichen 
Glauben oder die evangelische Kirche richten, zu un-
terlassen. Die Anordnungen des Friedhofspersonals 
sind zu befolgen. Die Friedhofsverwaltung kann Per-
sonen, die der Friedhofsordnung zuwiderhandeln, 
das Betreten des Friedhofs untersagen.

(2)	 Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet:
	 a)	die Wege mit Fahrzeugen oder Rollschuhen, In-

linern, Skateboards aller Art – ausgenommen 
Kinderwagen, Rollstühle, Handwagen sowie Fahr-
zeuge der Friedhofsverwaltung und der für den 
Friedhof zugelassenen Dienstleistungserbringer – 
zu befahren,

	 b)	Waren aller Art zu verkaufen sowie Dienstleistun-
gen anzubieten,

	 c)	 an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer 
Bestattung störende Arbeiten auszuführen,

	 d)	Film-, Ton-, Video– und Fotoaufnahmen, außer 
zu privaten Zwecken, zu erstellen und zu verwer-
ten,

	 e)	Druckschriften und andere Medien (z.B. CD, 
DVD) zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, 
die im Rahmen der Bestattungsfeier notwendig 
und üblich sind,

	 f)	 Abraum und Abfälle außerhalb der dafür be-
stimmten Stellen abzulagern oder mitgebrachten 
Unrat zu entsorgen,

	 g)	fremde Grabstätten und die Friedhofsanlagen au-
ßerhalb der Wege zu betreten, zu beschädigen oder 
zu verunreinigen,

	 h)	zu lärmen und zu spielen
(3)	 Hunde sind anzuleinen und Hundekot muss durch 

den Hundehalter beseitigt werden.
(4)	 Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, 

soweit die Interessen Anderer nicht beeinträchtigt 
werden.

(5)	 Besondere Veranstaltungen auf dem Friedhof bedür-
fen der vorherigen Zustimmung der Friedhofsver-
waltung.

§ 6
Gewerbliche Arbeiten

(1)	 Dienstleistungserbringer (Bildhauer, Steinmetze, 
Gärtner, Bestatter usw.) haben die für den Friedhof 
geltenden Bestimmungen zu beachten.

(2)	 Tätig werden dürfen nur solche Dienstleistungser-
bringer, die fachlich geeignet und in betrieblicher 
und personeller Hinsicht zuverlässig sind.

(3)	 Dienstleistungserbringern kann die Ausübung ihrer 
Tätigkeit von der Friedhofsverwaltung auf Zeit oder 
auf Dauer untersagt werden, wenn der Dienstleis-
tungserbringer nach vorheriger Mahnung gegen für 
den Friedhof geltende Bestimmungen verstoßen hat. 
Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist eine Mah-
nung entbehrlich.

(4)	 Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und 
Materialien dürfen auf dem Friedhof nur vorüberge-
hend und nur an Stellen gelagert werden, an denen 
sie nicht hindern. Die Arbeits- und Lagerplätze sind 
nach Beendigung der Tagesarbeit zu säubern und in 
einem ordnungsgemäßen Zustand zu verlassen und 
bei Unterbrechung der Tagesarbeit so herzurichten, 
dass eine Behinderung Anderer ausgeschlossen ist. 
Die Dienstleistungserbringer dürfen auf dem Fried-

hof keinen Abraum lagern. Geräte von Dienstleis-
tungserbringern dürfen nicht an oder in den Wasser
entnahmestellen des Friedhofs gereinigt werden. 

(5)	 Dienstleistungserbringer haften gegenüber dem 
Friedhofsträger für alle Schäden, die sie im Zu-
sammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof 
schuldhaft verursachen.

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften

§ 7
Anmeldung einer Bestattung

(1)	 Eine Bestattung ist unter Vorlage der gesetzlich vor-
geschriebenen Unterlagen rechtzeitig bei der Fried-
hofsverwaltung anzumelden. Dabei ist mitzuteilen, 
wer die Bestattung leiten und wer sonst bei der Be-
stattung (einschließlich Trauerfeier) gestaltend mit-
wirken wird.

(2)	 Die Friedhofsverwaltung kann die Person, die die 
Bestattung leiten oder bei der Bestattung gestaltend 
mitwirken soll, ausschließen, wenn sie verletzende 
Äußerungen gegen den christlichen Glauben oder die 
evangelische Kirche getan hat und eine Wiederho-
lung zu erwarten ist.

(3)	 Vor einer Bestattung in einer Wahlgrabstätte, an der 
ein Nutzungsrecht verliehen ist, ist das Nutzungs-
recht nachzuweisen.

(4)	 Die Friedhofsverwaltung setzt im Benehmen mit der 
antragstellenden Person Ort und Zeit der Bestattung 
fest. Die Wünsche der Angehörigen sollen dabei nach 
Möglichkeit berücksichtigt werden.

§ 8
Beschaffenheit von Särgen und Urnen

(1)	 Erdbestattungen sind nur in geschlossenen, feuchtig-
keitshemmenden Särgen zulässig. Von der Sargpflicht 
nach Satz 1 kann die untere Gesundheitsbehörde 
Ausnahmen zulassen, wenn in der zu bestattenden 
Person ein wichtiger Grund vorliegt und ein öffent-
licher Belang nicht entgegensteht.

(2)	 Für Erdbestattungen darf kein Sarg verwendet wer-
den, der geeignet ist, nachhaltig die physikalische, 
chemische oder biologische Beschaffenheit des Bo-
dens oder des Grundwassers zu verändern oder der 
die Verwesung der Leiche nicht innerhalb der festge-
setzten Ruhefrist ermöglicht.

(3)	 Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und 
im Mittelmaß 0,65 m breit sein. Für größere Särge 
ist die Zustimmung der Friedhofsverwaltung bei der 
Anmeldung der Bestattung einzuholen.

(4)	 Für Sargauskleidungen, Leichenhüllen und Leichen-
bekleidungen gelten die Anforderungen des Absatzes 
2 entsprechend.

(5)	 Es dürfen keine Urnen, Überurnen oder Schmuck
urnen verwendet werden, die aus Kunststoffen oder 
sonstigen nicht verrottbaren Werkstoffen hergestellt 
oder die geeignet sind, nachhaltig die physikalische, 
chemische oder biologische Beschaffenheit des Bo-
dens oder des Grundwassers zu verändern.

§ 9
Ruhezeiten 

(1)	 Die Ruhezeit für Leichen beträgt 30 Jahre, bei verstor-
benen Kindern bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 20 
Jahre.

(2)	 Die Ruhezeit für Aschen beträgt 30 Jahre.
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§ 10
Umbettungen und Ausgrabungen

(1)	 Umbettungen dürfen zur Wahrung der Totenruhe 
grundsätzlich nicht vorgenommen werden.

(2)	 Leichen und Aschenreste in Urnen dürfen vor Ablauf 
der Ruhezeit nur mit Genehmigung der unteren Ge-
sundheitsbehörde ausgegraben oder umgebettet wer-
den.

(3)	 Die berechtigte Person hat sich gegenüber der Fried-
hofsverwaltung schriftlich zu verpflichten, alle Kos-
ten zu übernehmen, die bei der Umbettung durch Be-
schädigung und Wiederinstandsetzung gärtnerischer 
oder baulicher Anlagen an Nachbargrabstätten oder 
Friedhofsanlagen entstehen.

(4)	 Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird 
durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder ge-
hemmt.

(5)	 Grabmale, andere Anlagen, ihr Zubehör und Pflanzen 
können umgesetzt werden, wenn Gestaltungsbestim-
mungen des neuen Grabfeldes nicht entgegenstehen.

IV. Grabstätten

§ 11
Allgemeines

(1)	 Folgende Arten von Grabstätten stehen zur Verfü-
gung: 

	 a)	Reihengrabstätten (§ 12),
	 b)	Wahlgrabstätten (§ 13),
	 c)	 Urnenwahlgrabstätten (§ 14),
	 d)	Rasenreihengrabstellen (§ 15).
(2)	 Die Grabstätten bleiben im Eigentum des Friedhofs

trägers. An ihnen werden nur öffentlichrechtliche 
Nutzungsrechte nach Maßgabe dieser Ordnung in 
der jeweils geltenden Fassung verliehen. Ein Nut-
zungsrecht kann jeweils nur einer einzelnen Person, 
nicht mehreren Personen zugleich zustehen. Nut-
zungsberechtigte Personen haben jede Änderung ih-
rer Anschrift der Friedhofsverwaltung mitzuteilen.

(3)	 Rechte an Reihengrabstätten werden nur im Todesfall 
vergeben. Ein Anspruch auf Verleihung oder Wieder-
erwerb eines Nutzungsrechtes an einer Grabstätte in 
bestimmter Lage sowie auf Unveränderlichkeit der 
Umgebung besteht nicht.

(4)	 In einer Grabstelle darf grundsätzlich nur eine Leiche 
oder Asche bestattet werden. Eine verstorbene Mutter 
und ihr gleichzeitig – bei oder kurz nach der Geburt – 
verstorbenes Kind oder zwei gleichzeitig verstorbene 
Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr dürfen in 
einer Grabstelle bestattet werden.

(5)	 In einer bereits belegten Wahl- oder Urnenwahl-
grabstelle darf zusätzlich eine Asche bestattet wer-
den, wenn die bereits bestattete Person der Ehegatte 
oder die Ehegattin oder der Lebenspartner oder die 
Lebenspartnerin nach dem Gesetz über die eingetra-
gene Lebenspartnerschaft oder ein naher Verwandter 
war.

(6)	 Bei neu anzulegenden Grabstätten sollen die Grab-
stellen etwa folgende Größe haben: a) für Särge von 
Kindern: Länge: 1,20 m / Breite: 0,90 m, von Erwach-
senen: Länge: 2,50 m / Breite: 1,20 m, b) für Urnen: 
Länge: 0,60 m / Breite: 0,60 m. Für die bisherigen 
Grabstätten gelten die übernommenen Maße. Im 
Einzelnen ist der Gestaltungsplan für den Friedhof 
maßgebend.

(7)	 Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Ober-
kante Sarg bis Erdoberfläche (ohne Grabhügel) 0,90 
m, von der Oberkante Urne bis Erdoberfläche 0,50 m. 
Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander 

durch mindestens 0,30 m starke Erdwände getrennt 
sein.

(8)	 Ein Grab darf nur von Personen ausgehoben und 
zugefüllt werden, die dafür von der Friedhofsverwal-
tung bestimmt oder zugelassen sind.

(9)	 Die nutzungsberechtigte Person muss Grabzubehör 
(Grabmal, Einfassung, Lampen, Vasen, Großgehölze 
usw.), soweit erforderlich, vor der Bestattung auf ihre 
Kosten entfernen. Über das Erfordernis entscheidet 
die Friedhofsverwaltung.

(10)	Kommt die nutzungsberechtigte Person ihrer Ver-
pflichtung aus Absatz 9 nicht nach und muss beim 
Ausheben des Grabes das Grabzubehör von dem 
Friedhofsträger entfernt werden, sind die dadurch 
entstehenden Kosten von der nutzungsberechtigten 
Person dem Friedhofsträger zu erstatten. Ein An-
spruch auf Wiederverwendung herausgenommener 
Pflanzen besteht nicht.

§ 12
Reihengrabstätten

(1)	 Reihengrabstätten sind Grabstätten mit einer Grab-
stelle für eine Erdbestattung, die anlässlich einer Be-
stattung der Reihe nach für die Dauer der Ruhezeit 
vergeben werden. Das Nutzungsrecht kann nicht ver-
längert werden.

(2)	 Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen 
davon wird sechs Monate vor Ablauf der Ruhezeit 
durch ein Hinweisschild auf dem betreffenden Grab-
feld bekannt gemacht.

§ 13
Wahlgrabstätten

(1)	 Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattun-
gen, die mit einer oder mehreren Grabstellen verge-
ben werden. Die Dauer des Nutzungsrechtes beträgt 
30 Jahre, vom Tage der Verleihung an gerechnet. Über 
das Nutzungsrecht wird eine Urkunde ausgestellt.

(2)	 Das Nutzungsrecht kann mit Ausnahme der Fälle 
nach § 3 Absatz 2 auf Antrag für die gesamte Wahl-
grabstätte um mindestens 5 Jahre bis zu 30 Jahre 
verlängert werden. Die Friedhofsverwaltung ist nicht 
verpflichtet, zur rechtzeitigen Stellung eines Verlän-
gerungsantrages aufzufordern. Bei einer Bestattung 
verlängert sich das Nutzungsrecht für die gesam-
te Wahlgrabstätte bis zum Ablauf der Ruhezeit. Die 
Gebühren für die Verlängerung richten sich nach der 
jeweiligen Gebührenordnung.

(3)	 In einer Wahlgrabstätte dürfen die nutzungsberech-
tigte Person und folgende Angehörige bestattet wer-
den: 

	 a)	Ehegatte,
	 b)	Lebenspartner oder Lebenspartnerin nach dem 

Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft,
	 c)	 Kinder, Stiefkinder sowie deren Ehegatten,
	 d)	Enkel,
	 e)	Eltern,
	 f)	 Geschwister,
	 g)	Stiefgeschwister,
	 h)	die nicht unter Buchstaben a) bis g) fallenden Er-

ben. 
	 Grundsätzlich entscheidet die nutzungsberechtigte 

Person, wer von den bestattungsberechtigten Perso-
nen bestattet wird. Kann nach dem Tode einer bestat-
tungsberechtigten Person die Entscheidung der nut-
zungsberechtigten Person der Friedhofsverwaltung 
nicht rechtzeitig vor der Bestattung mitgeteilt werden, 
so ist die Friedhofsverwaltung nach pflichtgemäßer 
Prüfung berechtigt,die Bestattung zuzulassen. Die 
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Bestattung anderer, auch nichtverwandter Personen 
bedarf eines Antrags der nutzungsberechtigten Per-
son und der Genehmigung der Friedhofsverwaltung.

(4)	 Die nutzungsberechtigte Person kann zu ihren Leb-
zeiten ihr Nutzungsrecht auf eine der in Absatz 3 
Buchstaben a) bis h) genannten Personen übertragen; 
zur Rechtswirksamkeit der Übertragung sind schrift-
liche Erklärungen der bisherigen und der neuen nut-
zungsberechtigten Person sowie die schriftliche Ge-
nehmigung der Friedhofsverwaltung erforderlich.

(5)	 Die nutzungsberechtigte Person soll der Friedhofs-
verwaltung schriftlich mitteilen, auf welchen ihrer 
bestattungsberechtigten Angehörigen das Nutzungs-
recht nach ihrem Tode übergehen soll. Eine schriftli-
che Einverständniserklärung der Rechtsnachfolgerin 
oder des Rechtsnachfolgers ist beizubringen. Hat 
die nutzungsberechtigte Person nicht bestimmt, auf 
wen das Nutzungsrecht nach ihrem Tode übergehen 
soll, so geht das Nutzungsrecht an die nach Absatz 3 
bestattungsberechtigten Angehörigen in der dort ge-
nannten Reihenfolge über. Dabei steht das Nutzungs-
recht innerhalb der einzelnen Gruppen der jeweils 
ältesten Person zu. Der Rechtsnachfolger oder die 
Rechtsnachfolgerin hat der Friedhofsverwaltung auf 
deren Verlangen nachzuweisen, dass er neuer Nut-
zungsberechtigter oder sie neue Nutzungsberechtigte 
ist. Ist der Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfol-
gerin nicht daran interessiert, das Nutzungsrecht zu 
behalten, so kann er oder sie das Nutzungsrecht auf 
eine andere der in Absatz 3 genannten Personen oder, 
wenn eine solche nicht vorhanden ist, auf eine Person 
übertragen, die aufgrund ihres oder seines Nutzungs-
rechtes bestattungsberechtigt nach Absatz 3 gewor-
den ist. Für die Übertragung gilt Absatz 4.

§ 14
Urnenwahlgrabstätten

(1)	 Urnenwahlgrabstätten werden mit einer oder meh-
reren Grabstellen zur Bestattung einer Asche für die 
Dauer von 30 Jahren vergeben.

(2)	 Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas 
anderes ergibt, gelten für Urnenwahlgrabstätten auch 
die Vorschriften für Wahlgrabstätten (§ 13).

§ 15
Rasenreihengrabstätten

(1)	 Rasenreihengrabstätten sind Grabstätten für Erdbe-
stattungen oder Aschen mit einem Grabplatz. Die 
Dauer des Nutzungsrechtes beträgt 30 Jahre, vom Ta-
ge der Verleihung an gerechnet. Über des Nutzungs-
recht wird eine Urkunde ausgestellt.

	 Die Pflege liegt ausschließlich in der Hand des Fried-
hofsträgers. Eine eigene Grabgestaltung (mit Ausnah-
me der Grabplatte, §15 Abs. 2) durch die nutzungsbe-
rechtigte oder andere Personen ist nicht zulässig. Blu-
menschmuck oder Figuren dürfen auf der Grabstätte 
nicht abgestellt werden. Hierfür ist ein zentraler Platz 
zum Gedenken vorhanden.

(2)	 Auf Rasenreihengrabstätten sind nur liegende, bün-
dig mit der Rasenfläche einzusetzende Grabplatten 
aus unpoliertem und ungeschliffenem Naturstein 
ohne erhabene (aufgesetzte) Schrift mit einer Größe 
von 45x35x6 cm zulässig. Eine Einfassung ist nicht 
zulässig.

(3)	 Die Vorschriften des § 12 gelten entsprechend.

§ 16
Rückgabe von Wahlgrabstätten

(1)	 Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann 
jederzeit, an teilbelegten Grabstätten erst nach Ab-
lauf der letzten Ruhezeit, zurückgegeben werden. Die 
Rückgabe ist nur für die gesamte Grabstätte zulässig. 
Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung.

(2)	 Bei der Rückgabe von Nutzungsrechten an Wahl-
grabstätten besteht kein Anspruch auf Gebührener-
stattung.

(3)	 Die Friedhofsverwaltung kann mit den Nutzungs-
berechtigten u?bergrosser Wahlgrabstätten (Wahl-
grabstätten mit mehr als 4 Grabstellen) besondere 
schriftliche Vereinbarungen über die künftige Nut-
zung abschließen. Ein Anspruch auf Abschluss von 
derartigen Vereinbarungen besteht nicht.

§ 17
Bestattungsverzeichnis

Die Friedhofsverwaltung führt über die Bestattungen ein 
Verzeichnis, aus dem sich nachvollziehen lässt, wer an wel-
cher Stelle bestattet ist und wann die Ruhezeit abläuft.

V. Gestaltung der Grabstätten und Grabmale

§ 18
Gestaltungsgrundsatz

Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Umgebung 
anzupassen, dass der Friedhofszweck und die Würde des 
Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner Ge-
samtanlage gewahrt wird.

§ 19
Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen 

und anderen Anlagen

(1)	 Grabmale und andere Anlagen dürfen nicht so gestal-
tet werden, dass sie eine Verunstaltung des Friedhofes 
bewirken oder Friedhofsbesucher in ihrer Andacht 
stören können. Die Gestaltung darf sich ferner nicht 
gegen den christlichen Glauben richten. Im Übrigen 
gilt § 18 entsprechend. Werkstattbezeichnungen dür-
fen nur unten an der Seite oder Rückseite eines Grab-
mals in unauffälliger Weise angebracht werden.

(2)	 Es sollen nur Grabmale einschließlich anderer Anla-
gen errichtet werden, die nachweislich in der Wert-
schöpfungskette ohne ausbeuterische Kinderarbeit 
im Sinne des „Übereinkommens 182 der Internati-
onalen Arbeitsorganisation (ILO) über das Verbot 
und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit“ hergestellt 
sind.

(3)	 Grabmale und andere Anlagen sind dauernd in wür-
digem und verkehrssicherem Zustand zu halten. 
Hierfür sind die nutzungsberechtigten Personen ver-
antwortlich.

(4)	 Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, ande-
ren Anlagen oder Teilen davon gefährdet, sind die für 
die Unterhaltung verantwortlichen nutzungsberech-
tigten Personen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu 
schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann der Friedhofs-
träger auf Kosten der nutzungsberechtigten Personen 
Sicherungsmaßnahmen treffen (z.B. Absperrungen, 
Umlegen von Grabmalen).

	 Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftli-
cher Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht 
innerhalb einer festzusetzenden angemessenen Frist 
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beseitigt, ist der Friedhofsträger berechtigt, die Grab-
male, andere Anlagen oder Teile davon auf Kosten 
der nutzungsberechtigten Personen zu entfernen. 
Sind nutzungsberechtigte Personen nicht bekannt 
oder ohne besonderen Aufwand nicht zu ermitteln, 
genügen als Aufforderung eine öffentliche Bekannt-
machung und ein Hinweisschild auf den Grabstätten, 
das für die Dauer von einem Monat aufgestellt wird.

VI. Anlage und Pflege der Grabstätten

§ 20
Allgemeines

(1)	 Die Grabstätten müssen binnen sechs Monaten nach 
der Belegung oder nach dem Erwerb des Nutzungs-
rechts angelegt sein. Sie dürfen nur mit Gewächsen 
bepflanzt werden, durch die benachbarte Grabstätten 
und öffentliche Anlagen nicht beeinträchtigt werden. 
Das Pflanzen von Bäumen ist auf den Grabstätten 
nicht gestattet.

(2)	 Zur gärtnerischen Anlage und Pflege sind die jeweili-
gen nutzungsberechtigten Personen verpflichtet. Die 
Verpflichtung zur Pflege besteht bis zum Ablauf des 
Nutzungsrechtes.

(3)	 Die Friedhofsverwaltung ist befugt, stark wuchernde, 
absterbende oder Bestattungen behindernde Hecken 
und Sträucher auf Kosten des Nutzungsberechtigten 
zu beschneiden oder zu beseitigen. Verwelkte Blu-
men, Kränze usw. sind von den Grabstätten zu ent-
fernen und an den dafür vorgesehenen Plätzen abzu-
legen.

(4)	 Die Unterhaltung und Veränderung der gärtneri-
schen Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegt al-
lein der Friedhofsverwaltung.

(5)	 Der Friedhofsträger ist nicht verpflichtet, zur Verhü-
tung von Schäden, die durch fremde Personen und 
Tiere hervorgerufen werden, Vorkehrungen zu tref-
fen.

§ 21
Grabpflege, Grabschmuck

(1)	 Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Wild-
krautbekämpfungsmitteln sowie von biologisch nicht 
abbaubaren Reinigungsmitteln zur Grabpflege und 
Reinigung von Grabmalen und anderen Anlagen ist 
nicht gestattet.

(2)	 Kunststoffe dürfen in sämtlichen Produkten der 
Trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, Trauerge-
binden, Trauergestecken, in Grabschmuck und bei 
Grabeinfassungen sowie bei Pflanzenanzuchtbehäl-
tern, die an der Pflanze verbleiben, nicht verwendet 
werden. Ausgenommen sind Grabvasen und Markie-
rungszeichen.

(3)	 Die Verwendung von Blechdosen, Gläsern, Flaschen 
o. ä. ist nicht gestattet.

§ 22
Vernachlässigung

(1)	 Wird eine Grabstätte nicht vorschriftsmäßig herge-
richtet oder gepflegt, hat die nutzungsberechtigte 
Person nach schriftlicher Aufforderung der Fried-
hofsverwaltung die Grabstätte innerhalb einer ange-
messenen Frist in Ordnung zu bringen. Kommt sie 
der Verpflichtung nicht nach, kann die Friedhofsver-
waltung die Grabstätte auf Kosten der nutzungsbe-
rechtigten Person in Ordnung bringen oder bringen 
lassen. Ist die nutzungsberechtigte Person der Ver-
pflichtung aus Satz 1 nicht nachgekommen, kann die 

Friedhofs verwaltung auch das Nutzungsrecht ohne 
Entschädigung entziehen, soweit sie die nutzungsbe-
rechtigte Person schriftlich unter Fristsetzung hier-
auf hingewiesen hat. In dem Entziehungsbescheid 
wird die nutzungsberechtigte Person aufgefordert, 
das Grabmal und die anderen Anlagen innerhalb von 
drei Monaten nach Unanfechtbarkeit des Bescheides 
zu entfernen.

(2)	 Ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt 
oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, 
wird durch eine öffentliche Bekanntmachung auf 
die Verpflichtung zur Herrichtung und Pflege hin-
gewiesen. Außerdem wird die unbekannte nutzungs-
berechtigte Person durch ein Hinweisschild auf der 
Grabstätte aufgefordert, sich mit der Friedhofsver-
waltung in Verbindung zu setzen. Bleibt die Aufforde-
rung oder der Hinweis drei Monate unbeachtet, kann 
die Friedhofsverwaltung  a) die Grabstätte abräumen, 
einebnen und einsäen und b) Grabmale und andere 
Anlagen beseitigen lassen.

(3)	 Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1 
Satz 1 entsprechend. Wird die Aufforderung nicht 
befolgt oder ist die nutzungsberechtigte Person nicht 
bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu 
ermitteln, kann die Friedhofsverwaltung den Grab-
schmuck auf Kosten der nutzungsberechtigten Per-
son entfernen oder entfernen lassen.

VII. Grabmale und andere Anlagen

§ 23
Errichtung und Änderung von Grabmalen

(1)	 Die Errichtung und jede Änderung von Grabmalen 
und anderen Anlagen sind der Friedhofsverwaltung 
anzuzeigen mit der Erklärung, dass das Vorhaben der 
gültigen Friedhofsordnung und den Vorgaben des 
technischen Regelwerks entspricht. Eine Genehmi-
gung ist nicht erforderlich, wenn auf einem bereits 
vorhandenen Grabmal anläßlich einer weiteren Bei-
setzung lediglich der Name, die Berufsbezeichnung, 
das Geburts- und Sterbedatum des Beigesetzten in 
gleicher Ausführung wie die vorhandene Beschrif-
tung angebracht werden soll.

(2)	 Der Anzeige ist der Grabmalentwurf in einem geeig-
neten Maßstab beizufügen. In den Anzeigeunterlagen 
sollen alle wesentlichen Teile erkennbar, die Dar-
stellung der Befestigungsmittel mit Bemaßung und 
Materialangaben sowie die Gründungstechnik mit 
Maßangaben und Materialbenennung in den Anzei-
geunterlagen eingetragen sein.

(3)	 Mit dem Vorhaben darf drei Monate nach Vorlage 
der vollständigen Anzeige begonnen werden, wenn 
seitens der Friedhofsverwaltung in dieser Zeit keine 
Bedenken wegen eines Verstoßes gegen die Fried-
hofsordnung oder das technische Regelwerk geltend 
gemacht werden. Vor Ablauf von drei Monaten darf 
begonnen werden, wenn die Friedhofsverwaltung 
schriftlich die Übereinstimmung mit der geltenden 
Friedhofsordnung und die Vollständigkeit der Anzei-
ge der sicherheitsrelevanten Daten bestätigt.

(4)	 Das Vorhaben ist erneut anzuzeigen, wenn das Grab-
mal oder die sonstige bauliche Anlage nicht binnen 
eines Jahres nach Einreichen der Anzeige errichtet 
oder geändert worden ist.

(5)	 Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen 
müssen verkehrssicher sein. Sie sind entsprechend 
ihrer Größe nach den allgemeinen Regeln der Bau-
kunst zu fundamentieren und so zu befestigen, dass 
sie dauernd standsicher sind und auch beim Öffnen 
benachbarter Gräber nicht umstürzen. Maßgebendes 
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Regelwerk zur Auslegung der Regeln der Baukunst ist 
ausschließlich die aktuelle Fassung der „Technischen 
Anleitung zur Standsicherheit von Grabmalanlagen 
(TA Grabmal) der Deutschen Naturstein-Akademie 
e.V. (DENAK)“. Die TA Grabmal gilt für die Planung, 
Erstellung, Ausführung, die Abnahmeprüfung und 
jährliche Prüfung der Grabmalanlagen.

(6)	 Für alle neu errichteten, versetzten und reparierten 
Grabmale hat der Steinmetz oder sonstige Dienstleis-
tungserbringer (mit gleichwertiger Qualifikation in 
Befestigungstechnik, Planung, Berechnung und Aus-
führung von Gründungen) eine Abnahmeprüfung 
nach Abschnitt 4 der TA Grabmal vorzunehmen. Die 
gleichwertige Qualifikation i.S.v. Satz 1 ist zweifelsfrei 
nachzuweisen. Der Prüfablauf ist nachvollziehbar zu 
dokumentieren.

(7)	 Die nutzungsberechtigte Person oder eine von ihr 
bevollmächtigte Person hat der Friedhofsverwaltung 
spätestens sechs Wochen nach Fertigstellung der 
Grabmalanlage die Dokumentation der Abnahme-
prüfung und die Abnahmebescheinigung entspre-
chend den Anforderungen der TA Grabmal vorzule-
gen. 

(8)	 Fachlich geeignet i.S.v. § 6 Absatz 2 sind Dienstleis-
tungserbringer, die aufgrund ihrer Ausbildung in der 
Lage sind, unter Beachtung der örtlichen Gegeben-
heiten des Friedhofes die angemessene Gründungsart 
zu wählen und nach der TA Grabmal die erforder-
lichen Fundamentabmessungen zu berechnen. Die 
Dienstleistungserbringer müssen in der Lage sein, für 
die Befestigung der Grabmalteile das richtige Befes-
tigungsmittel auszuwählen, zu dimensionieren und 
zu montieren. Ferner müssen sie die Standsicherheit 
von Grabmalanlagen beurteilen können und fähig 
sein, mit Hilfe von Messgeräten die Standsicherheit 
zu kontrollieren und zu dokumentieren.

(9)	 Entspricht die Ausführung eines errichteten oder 
veränderten Grabmals und anderer Anlagen nicht 
den Anzeigeunterlagen und den Vorgaben der Fried-
hofsordnung, setzt die Friedhofsverwaltung der nut-
zungsberechtigten Person eine angemessene Frist 
zur Beseitigung oder Abänderung des Grabmals und 
anderer Anlagen. Nach ergebnislosem Ablauf der 
Frist kann die Friedhofsverwaltung die Abänderung 
oder Beseitigung auf Kosten der nutzungsberechtig-
ten Person veranlassen. Bei nicht ordnungsmäßiger 
Gründung und Befestigung des Grabmals und ande-
rer Anlagen gilt § 19 Absatz 4.

§ 24
Mausoleen und gemauerte Grüfte

(1)	 Soweit auf den Friedhöfen Mausoleen oder gemauer-
te Grüfte bestehen, können sie im Rahmen der beste-
henden Nutzungsrechte genutzt werden. Neubauten 
sind nicht möglich. Im Übrigen gelten § 19 Absätze 3 
und 4 entsprechend.

(2)	 Die Verleihung neuer Nutzungsrechte an vorhan-
denen Mausoleen oder gemauerten Grüften ist nur 
möglich, wenn sich die nutzungsberechtigten Perso-
nen in schriftlichen Verträgen gegenüber der Fried-
hofsverwaltung verpflichten, alle mit der Instandset-
zung und Unterhaltung der Mausoleen und Grüfte 
verbundenen Kosten und die Verkehrssicherungs-
pflicht zu übernehmen. Nach Beendigung des Nut-
zungsrechts sind die Mausoleen oder gemauerten 
Grüfte von den nutzungsberechtigten Personen voll-
ständig zu entfernen.

§ 25
Entfernung

(1)	 Grabmale und andere Anlagen dürfen vor Ablauf des 
Nutzungsrechts nur mit vorheriger Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung entfernt werden. 

(2)	 Nach Ablauf des Nutzungsrechtes hat der bisherige 
Nutzungsberechtigte Grabmale und sonstige Anlagen 
zu entfernen, soweit es sich nicht um Grabmale nach 
§ 26 handelt. Macht er davon nicht innerhalb von drei 
Monaten nach der Bekanntmachung über das Abräu-
men der Grabstätten und bei Wahlgräbern innerhalb 
von drei Monaten nach Ablauf der Nutzungszeit oder 
einer darüber hinausgehenden Ruhezeit Gebrauch, 
wird der Kapellenvorstand die Entfernung auf Kosten 
des Nutzungsberechtigten bzw. der Angehörigen ver-
anlassen. Die Kapellengemeinde hat keinen Ersatz für 
Grabmale und andere Anlagen zu leisten. Sie ist auch 
nicht zur Aufbewahrung abgeräumter Grabmale und 
anderer Anlagen verpflichtet. 

	 Die Friedhofsverwaltung hat auch keinen Gebüh-
renbetrag zu erstatten, wenn die verpflichtete Person 
selbst abräumt.

§ 26
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale

Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale werden 
nach Möglichkeit von der Friedhofsverwaltung erhalten.

VIII. Leichenräume und Trauerfeiern

§ 27
Leichenhalle

(1)	 Die Leichenhalle dient zur Aufnahme von Leichen bis 
zur Bestattung.

(2)	 Auf Wunsch der Angehörigen kann ein Sarg, sofern 
keine Bedenken bestehen, in der Leichenhalle von ei-
nem Beauftragten der Friedhofsverwaltung geöffnet 
werden. Särge sollen spätestens eine halbe Stunde vor 
Beginn der Trauerfeier geschlossen werden.

(3)	 Ein Sarg, in dem eine verstorbene Person liegt, die 
im Zeitpunkt des Todes an einer nach dem Infekti-
onsschutzgesetz meldepflichtigen Krankheit gelitten 
oder bei der der Verdacht einer solchen Krankheit zu 
dem genannten Zeitpunkt bestanden hat, wird nach 
Möglichkeit in einem besonderen Raum aufgestellt. 
Der Sarg darf nur mit schriftlicher Genehmigung der 
unteren Gesundheitsbehörde geöffnet werden.

§ 28
Benutzung der Friedhofskapelle und der Kirche

(1)	 Für verstorbene Mitglieder der Kirchengemeinde 
und für verstorbene Personen, die zum Zeitpunkt 
ihres Todes Mitglieder einer der Arbeitsgemeinschaft 
christlicher Kirchen in Deutschland e. V. angehören-
den Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften waren, 
steht für die Trauerfeier auch die Kirche zur Verfü-
gung.

(2)	 Die Trauerfeier muss der Würde des Ortes entspre-
chen.

(3)	 Die Aufbahrung des Sarges kann versagt werden, 
wenn die verstorbene Person zum Zeitpunkt des 
Todes an einer nach dem Infektionsschutzgesetz 
meldepflichtigen Krankheit gelitten oder bei ihr der 
Verdacht einer solchen Krankheit zu dem genannten 
Zeitpunkt bestanden hat oder wenn Bedenken wegen 
des Zustandes der Leiche bestehen.
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IX. Haftung und Gebühren

§ 29
Haftung

Nutzungsberechtigte Personen haften für alle Schäden, die 
durch von ihnen oder in ihrem Auftrag errichtete Grab-
male, und andere Anlagen entstehen.

§ 30
Gebühren

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtun-
gen sind Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofs-
gebührenordnung zu entrichten.

X. Schlussvorschriften

§ 31
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1)	 Diese Ordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen 
Genehmigung am Tage nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

(2)	 Gleichzeitig tritt die Friedhofsordnung in der Fas-
sung vom 17.10.1983 außer Kraft.

Sorsum/Elze, 12.04.2011

Der Kirchenvorstand:

Vorsitzender	 L. S.	 Kirchenvorsteher
A. Stuckenberg, P.		  C. Rokahr

Die vorstehende Friedhofsordnung wird hiermit gemäß § 
66 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5, Absätze 2 und 5 der Kir-
chengemeindeordnung und der Genehmigungsbefugnis 
gem. § 41 Abs. 2 Satz 2 KKO kirchenaufsichtlich geneh-
migt.

Pattensen, den 16.08.2011

Der Kirchenkreisvorstand

L. S.	 i.A. Richter
Leiter des Kirchenkreisamtes


